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Stadtverwaltung Forchheim

www.forchheim.de
Allgemeine Öffnungszeiten
Mo - Mi	 08:00 – 12:00 Uhr
Do	 08:00 – 17:30 Uhr
Fr	 08:00 – 12:00 Uhr

Zentrale
09191 714-0

Einwohnermeldeamt*
09191 714-450
einwohnermeldeamt@forchheim.de

Standesamt
09191 714-344 und -233
standesamt@forchheim.de

Bürgeranfragen
buergeranfrage@forchheim.de

Oberbürgermeister und  
Bürgermeister*in
09191 714-212

Fundbüro
09191 714-207
fundbuero@forchheim.de

Friedhofsverwaltung
09191 714-359
friedhofsamt@forchheim.de

Amt für öffentliches Grün
09191 714-436
gartenamt@forchheim.de

Amt für öffentliche Sicherheit
und Ordnung
09191 714-229
ordnungsamt@forchheim.de

Citymanagement
09191 714-127
citymanagement@forchheim.de

Klimaschutzmanagement 
09191 714-423
klimaschutz@forchheim.de

Tourismusmanagement* 
09191 714-338
tourist@forchheim.de

Stadtarchiv*
09191 714-314
archiv@forchheim.de
*Öffnungszeiten siehe Homepage.

Ukraine
Alle aktuellen Informationen der 
Stadt Forchheim für Geflüchtete und 
Helfer*innen finden Sie gebündelt 
auf der städtischen Website unter 
www.forchheim.de/ukraine-hilfe

Titelseite
Foto: Canva

AKTUELLES

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden  
des Annafestes 2025

Das Veranstaltungsamt der Stadt Forch-
heim spricht allen Hilfs- und Einsatz-
kräften, allen Kolleg*innen der Stadt-
verwaltung sowie allen Mitwirkenden 
aufrichtigen Dank aus: „Sie haben durch 
Ihren tatkräftigen Einsatz zum Gelingen 
des Annafestes 2025 beigetragen. Nur 
durch Ihre Unterstützung und Ihrer ver-
lässlichen Arbeit konnte ein sicherer 
und reibungsloser Ablauf gewährleistet 
werden. 

Ohne Ihr Mitwirken wäre das Annafest in 
seiner heutigen Form nicht möglich.
Hierfür danken wir Ihnen allen sehr 
herzlich und freuen uns bereits auf das 
nächste Annafest 2026.“

Forchheim, den 12.09.2025
Veranstaltungsamt
gez. Freund
stellvertretende Amtsleitung

Zwei Bürgerversammlungen im Oktober
Der Oberbürgermeister der Stadt 
Forchheim, Dr. Uwe Kirschstein, lädt 
alle Bürger*innen des gesamten Stadt-
gebietes herzlich ein:

Bürgerversammlung

Forchheim Nord
„Wie entwickelt sich unser

Stadtteil?“
Die Zusammenkunft findet gemäß Art. 
18 (Mitberatungsrecht) der Bayerischen 
Gemeindeordnung und der Satzung 
über die Abhaltung von Bürgerver-
sammlungen der Stadt Forchheim vom 
13.01.2025 statt am:

Dienstag, 21. Oktober 2025,
16:00 – 18:00 Uhr

im Schülerzentrum
Adalbert-Stifter-Schule,
Bammersdorfer Str. 58,

91301 Forchheim

Bürgerversammlung

Innenstadt
„Sachstand Rathaussanierung“

Die Zusammenkunft findet gemäß Art. 
18 (Mitberatungsrecht) der Bayerischen 
Gemeindeordnung und der Satzung 
über die Abhaltung von Bürgerver-
sammlungen der Stadt Forchheim vom 
13.01.2025 statt am:

Freitag, 24. Oktober 2025,
16:00 – 18:00 Uhr

im Saal in der VR Bank
Bamberg-Forchheim, Hauptstr. 39, 
Seiteneingang Apothekenstraße,

91301 Forchheim

Im Punkt eins der Tagesordnung be-
grüßt Oberbürgermeister Dr. Kirsch-
stein seine Gäste und startet mit einem 

Impulsvortrag die Bürgerversammlung. 
Anschließend ist für alle die Gelegen-
heit, Fragen zu stellen und sich über die 
gemeindlichen Angelegenheiten auszu-
sprechen. In der Bürgerversammlung 
können - im Gegensatz zu den regel-
mäßigen Bürgersprechstunden des 
Oberbürgermeisters - nur gemeindliche 
Angelegenheiten erörtert werden.
Es wird darum gebeten, Vorschläge zur 
Behandlung in der Bürgerversammlung 
schriftlich, mindestens eine Woche vor der 
Versammlung, entweder per Post an die
Stadt Forchheim
Stabsstelle Presse- und Informationsamt
St.-Martin-Str. 8, 91301 Forchheim
oder per E-Mail über das Bürgerpost-
fach buergeranfrage@forchheim.de 
einzureichen.
Teilnahme- und Rederecht
Die Bürgerversammlung findet vor Ort 
statt und ist der allgemeinen Öffentlich-
keit zugänglich, für die Teilnahme ist 
eine Anmeldung nicht notwendig.
Das Rede- und Mitberatungsrecht in 
der Bürgerversammlung kann nur 
persönlich ausgeübt werden. An-
träge dürfen nur von in Präsenz teil-
nehmenden Bürger*innen der Stadt 
Forchheim gestellt werden, die das 
Recht haben, an den Kommunalwahlen 
teilzunehmen. Wer an Abstimmungen 
teilnehmen möchte, muss ebenfalls 
wahlberechtigte*r Bürger*in der Stadt 
Forchheim sein. Diese Berechtigung 
muss mit einem Ausweis nachgewiesen 
werden. Es gilt eine Ausweispflicht.
Die Bürgerversammlungssatzung – 
BverS der Großen Kreisstadt Forch-
heim kann auf der städtischen 
Website unter folgendem Link ein-
gesehen werden: www.forchheim.de/
buergerversammlungen
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liebe neue Auszubildende,  
liebe Jugendliche,
am 1. September war es wieder so weit 
– bei uns in der Stadtverwaltung hat der 
frische Wind des Neubeginns geweht: 
Viele junge Menschen haben ihren ersten 
Tag bei uns erlebt – voller Vorfreude, 
Energie und mit der Bereitschaft, etwas 
zu bewegen. Und ich darf sagen: Es ist 
jedes Jahr eine Freude für uns alle, Euch 
willkommen zu heißen!
Als Stadt Forchheim arbeiten wir im 
Dienst unserer Bürger*innen. Wir halten 
die Dinge am Laufen, kümmern uns 
um unsere schöne Stadt und stellen 
die Weichen für eine gute Zukunft. Und 
genau dafür brauchen wir Euch – junge, 
motivierte Menschen mit frischen Ideen 
und dem Wunsch, Teil von etwas Sinn-
vollem zu sein.
In Eurer Ausbildung bei uns lernt Ihr nicht 
nur, wie eine Stadt funktioniert - Ihr lernt, 
wie eine Stadt lebt – und wie Ihr mit Euren 
persönlichen Stärken aktiv dazu beitragen 
könnt, dass Forchheim noch besser wird.
Ich lade Euch herzlich ein, Teil 
unseres Teams zu werden: Als STADT-
MACHER*innen seid Ihr mittendrin statt 
nur dabei. Und das Beste: Wir bieten Euch 
nicht nur spannende Aufgaben, sondern 
auch richtig gute Rahmenbedingungen – 
von großzügigem Urlaub bis zur betrieb-
lichen Altersvorsorge, von VHS-Kursen 
bis zu besonderen Auszeiten an Fasching 
oder am Annafest. Nicht zu vergessen: 
eine angemessene Ausbildungsver-
gütung, die sich sehen lassen kann.
In dieser Ausgabe des Stadtanzeigers 
starten bereits die Ausschreibungen für 
den Ausbildungsstart zum 1. September 
2026 – und vielleicht seid Ihr ja die 
nächsten, die wir mit offenen Armen 
empfangen dürfen.
Habt Mut, habt Lust – bewerbt Euch und 
gestaltet mit uns die Zukunft Forchheims!
Ich freue mich auf Euch!

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

©
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Ihr Oberbürgermeister
Dr. Uwe Kirschstein

AKTUELLES

Die Stadt Forchheim begrüßt 15 neue Azubis

Bürgermeister Udo Schönfelder (links) begrüßte zusammen mit der städtischen Aus-
bildungsbeauftragten Marianne Bernard (2. v. l.), Personalrätin Sandra Amon und (r.) 
JAV-Vertreter Leopold Amon (6. v. r.) im Namen der gesamten Stadtverwaltung die  
15 jungen Frauen und Männer, die heuer ins Berufsleben starten.

Mit einem besonderen Kennenlerntag 
begannen die neuen Auszubildenden 
Anfang September ihre Tätigkeit bei 
der Stadt Forchheim. Die fünfzehn 
junge Frauen und Männer, die heuer 
ins Berufsleben starten, machen ihre 
Ausbildung in ganz vielfältigen Be-
reichen: als Verwaltungsfachange-
stellte, Fachinformatiker, Gärtnerin, 
Fachangestellter für Bäderbetriebe, 
Straßenbauer oder sie absolvieren das 
Berufs- und SEJ-Praktikum, die Praxis-
integrierte Ausbildung oder die Kinder-
pflegeausbildung. Es warten spannende 
Aufgaben, viele neue Eindrücke und die 
Gelegenheit, Zukunft zu gestalten.
Bürgermeister Udo Schönfelder be-
grüßte zusammen mit der städtischen 
Ausbildungsbeauftragten Marianne 
Bernard die neuen Auszubildenden. Für 
den Personalrat stellten sich Sandra 
Amon und JAV-Vertreter Leopold 

Amon vor. Im Anschluss an ein ge-
meinsames Kennenlernen erkundeten 
alle im Rahmen einer Stadtführung die 
historische Altstadt Forchheims.
Danach erfuhren die Auszubildenden von 
Klimaschutzmanagerin Sophia Ramer 
alles über das Thema Klimaschutz in 
der Stadt und über das Azubi-Projekt 
„Kommunale Klima-Scouts“ mit Isabel 
Häfner. Spannende Einblicke gab Stadt-
jugendpfleger Daniel Sauer in seine 
Arbeit. Den Abschluss dieses besonderen 
Kennenlerntages bildete ein gemeinsamer 
Kochkurs mit dem Thema „nachhaltige Er-
nährung“: Beim Zubereiten italienischer 
Gerichte  und nicht zuletzt beim Verkosten 
der Speisen entwickelte sich eine lockere 
und fröhliche Atmosphäre, die den Tag 
wunderbar abrundete!
Die Stadt Forchheim sagt:
Herzlich willkommen – schön, dass 
ihr da seid!

Am Kennenlerntag hatten die neuen Auszubildenden die Gelegenheit sich im Rahmen 
eines Klima-Kochkurs kennenzulernen.
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AKTUELLES

Jugendfahrt nach Rovereto und an den Gardasee
Was gibt es im Sommer Schöneres als 
das wirkliche italienische Dolce Vita 
zu erleben? Pasta, Gelato und heiße 
Temperaturen, so stellt man sich den 
August in Italien vor und genau das 
durften 45 Jugendliche und acht Be-
treuer*innen erleben. In der zweiten 
Sommerferienwoche fand zum zweiten 
Mal eine Sommerjugendfahrt der 
Jugendpflege Forchheim statt. Nach 
der erfolgreichen Fahrt nach Le Perreux 
sur Marne und Paris im Vorjahr, war 
in diesen Sommerferien Forchheims 
Partnerstadt Rovereto im südlichen 
Trentino und nahe der Nordspitze des 
Gardasees das Ziel.

Planung durch die Stadtjugendpflege
Mit seinem Team entwarf Stadtjugend-
pfleger Daniel Sauer ein vielseitiges 
Programm, mit Kultur, Spaß und viel 
Freizeit. Natürlich war auch in diesem 
Jahr der Partnerschaftsgedanke 
sehr wichtig. Über Stadtrat Reinhold 
Otzelberger wurde der Kontakt zur Ge-
meinde Rovereto hergestellt und ein 
Empfang und eine Rathausführung 
arrangiert. Bei der Planung der Woche 
wurden ganz gezielt auch die Wünsche 
und Anregungen der Jugendlichen mit 
einbezogen, um so das Programm noch 
besser auf die Bedarfe der Jugendlichen 
zuzuschneiden.
Am Sonntag, 10.08.2025 um 23 Uhr 
startete die Gruppe in Richtung Süden. 
Ohne größere Probleme und ohne 
Staus fuhr man über Nacht nach Italien. 
Um 8:30 Uhr morgens konnten die 
Teilnehmer*innen bei bereits heißen 
Temperaturen ein erfrischendes Bad 
im Gardasee nehmen oder am Strand 
entspannen. Gegen Mittag, pünktlich 
zur Siesta, ging es für die Gruppe in die 
Jugendherberge nach Rovereto. Diese 
lag günstig am Rande des Altstadtkerns. 
Perfekt für kleine Ausflüge und ein 
schnelles Eis auf die Hand.

Zu Gast im Rathaus Rovereto
Der Dienstag stand ganz im Zeichen der 
Partnerstadt Rovereto. Morgens gab es 
für die Jugendlichen die Möglichkeit 
den Wochenmarkt zu besuchen. 

Um 12 Uhr traf man sich vor dem Rat-
haus, wo die Gruppe von zwei Offiziellen 
der Stadt Rovereto empfangen wurde. 
Der Forchheimer Delegation wurde das 
Rathaus mit Empfangsbereich, Rats- 
und Arbeitssaal, der historischen Treppe 
und dem frühneuzeitlichen Gefängnis 
präsentiert. Da die Führung komplett 
in Italienisch war, übersetzte Jugend-
pfleger Daniel Sauer für die Gruppe. Den 
Jugendlichen wurde so die Wichtigkeit 
der Freundschaft und Partnerschaft 
zwischen den beiden Städten vor Augen 
geführt und als offizielle Gesandte der 
Stadt Forchheim durfte man sogar im 
Ratssaal Platz nehmen.

In der Heimat von Romeo und Julia
Mitte der Woche wurde es dann 
romantisch. Die Jugendgruppe be-
suchte die verträumte Stadt Verona; 
Schauplatz von Romeo & Julia und 
Heimat der Arena, einem antiken 
Amphitheater. 
Dort konnten die Teilnehmenden nach 
einem kurzen Stadtrundgang nach 
Herzenslust shoppen oder Pizza und 
Eis genießen. Aufgrund der hohen 
Temperaturen wurde am Nachmittag 
erneut der Gardasee angesteuert. 
Bardolino war das Ziel. Dort hatte die 
Gruppe die Möglichkeit sich entweder 
im See abzukühlen oder das beschau-
liche Örtchen zu besuchen und durch 
die Gassen zu schlendern.

Action und Spaß im „Gardaland“
Donnerstag hieß es dann früh auf-
stehen. Zum Ende der Woche wartete 
mit dem Freizeitpark „Gardaland“ ein 
letzter großer Höhepunkt. Alle kamen 
auf ihre Kosten, ob groß oder klein, 
Adrenalinjunkie, Horrorfan oder einfach 
ruhig und gemütlich. 
Besonders gefragt waren bei heißen 
Temperaturen die Wasserbahnen um 
zumindest etwas Abkühlung zu be-
kommen.

Nächste Fahrt bereits geplant
Rückblickend war die Fahrt erneut 
ein voller Erfolg und im nächsten Jahr 
ist bereits der Besuch in eine andere 
Partnerstadt Forchheims geplant. In 
Roppen wird es sportlicher und natur-
naher werden, aber wieder mit vielen 
Highlights.
Großer Dank gilt dem Organisations-
team, der Stadt Rovereto und Stadtrat 
Reinhold Otzelberger, dem wunder-
vollen Betreuerteam und ganz be-
sonders den Teilnehmer*innen.
Ihr habt die Fahrt zu etwas ganz Groß-
artigem gemacht.

Arrivederci e grazie!
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AKTUELLES

Neue Fahrzeuge der FFW Forchheim eingeweiht
Gleich drei neue Fahrzeuge bzw. An-
hänger der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Forchheim (FFW) erhielten im 
Rahmen einer Feierstunde ihren kirch-
lichen Segen durch Pfarrer Kurt Cramer 
(Christuskirche) und Karin Hofmann 
(Gemeindereferentin St. Martin) und 
wurden nachfolgend in den Einsatz-
dienst übergeben:

Ein Einsatzleitwagen mit mehreren 
Computerarbeitsplätzen, feuer-
wehrtechnischem Equipment und 
zahlreichen Messgeräten, auf MAN 
Fahrgestell, mit Allradantrieb und 
Automatikgetriebe (Firma Compoint 
Fahrzeugbau), dient künftig haupt-
sächlich dem erstausrückenden Zug-
führer sowie dem Kommando bei der 
Bewältigung ihrer teils komplexen Auf-
gaben im Rahmen der Einsätze. Das 
200.000 € teure Fahrzeug wurde durch 
den Freistaat Bayern mit 34.700 Euro 
bezuschusst. 

Ersetzen wird dieser ELW 1 einen rund 
20 Jahre alten Ford Transit, der jedoch 
veräußert werden soll und bei einer 
anderen Feuerwehr sicherlich noch 
gute Dienste verrichten wird.

Des Weiteren wurde ein neuer 
Pulverlöschanhänger P 250 in Dienst 
gestellt, der einen Vorgänger aus dem 
Jahre 1964 ersetzt.
Ein mobiler Großventilator, auf-
gebaut auf einen speziellen Anhänger, 
dient insbesondere zur notwendigen 
Entrauchung bei Bränden beispiels-
weise in Tiefgaragen sowie Fabrik- und 
Lagerhallen und kann jederzeit bei Be-
darf von allen Wehren des Landkreises 
über die Leitstelle Bamberg angefordert 

werden. Er wurde beschafft durch den 
Landkreis und stationiert bei der Forch-
heimer Wehr.

Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirsch-
stein bedankte sich bei der stellv. 
Landrätin Rosi Kraus für die tatkräftige 
Unterstützung bei der notwendigen 
Finanzierung. Musikalisch umrahmt 
wurde die Veranstaltung durch die 
Kapelle der FFW unter der Leitung von 
Heinz Bedürftig.

v.l.n.r.: Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein, stellv. Landrätin Rosi Kraus, Gemeinde-
referentin Karin Hofmann, Pfarrer Kurt Cramer, Kommandant Jürgen Mittermeier und 
Stadtbrandmeister Timo Sokol� Foto: FFW Forchheim

Europäische Freundschaft beim Großen Annafestzug 2025
Beim diesjährigen Großen Annafestzug 
am 27.07.25 durfte sich Forchheim 
erneut über internationalen Besuch 
freuen: Delegationen aus den sechs 
Partnerstädten Broumov (Tschechien), 
Gherla (Rumänien), Le Perreux (Frank-
reich), Rovereto (Italien), Roppen 
(Österreich) und Pößneck (Thüringen) 
reisten eigens an, um gemeinsam mit 
den Forchheimer*innen zu feiern.

Bereits zur Begrüßung wurden die 
Gäste bei einer Stadtführung auf Ent-
deckungstour durch die historische 
Altstadt mitgenommen, bevor der 
Abend in geselliger Runde bei einem 
gemeinsamen Essen ausklang. Am 
Sonntagmorgen stand der festliche 
Gottesdienst in der St.-Anna-Kirche auf 
dem Programm, bevor das große High-
light folgte: die Teilnahme am farben-

prächtigen Großen Annafestzug. Mit 
Fahnen, Musik und viel Begeisterung 
präsentierten sich die Partnerstädte 
Seite an Seite mit den Forchheimer Ver-
einen und Gruppen. Das Wochenende 
machte einmal mehr deutlich, wie wert-
voll die gelebte Städtepartnerschaft ist 
– als Brücke zwischen Nationen, Symbol 
für Zusammenhalt und Ausdruck echter 
Freundschaft in Europa.
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BÜRGERSERVICE

Kinderstimmen sagen Stadtbus-Haltestellen an
Seit der Einführung der neuen Stadt-
buslinien präsentieren sich auch die 
Haltestellenansagen im Stadtgebiet in 
veränderter Form – ein kleines, aber 
deutlich hörbares Zeichen.
Was früher nüchtern klang, klingt jetzt 
freundlich, verspielt und ein bisschen 
wie Zuhause: „Nächste Haltestelle: 
Paradeplatz“ wird künftig von den 
Stimmen Forchheimer Grundschul-
kinder angesagt.
Insgesamt galt es, rund 100 Halte-
stellen im Stadtgebiet Forchheim ein-
zusprechen. Beteiligt an den Ton-Auf-

nahmen waren rund vierzig Mädchen 
und Jungen zwischen sieben und zehn 
Jahren. Die Aufnahmen in sieben Forch-
heimer Grundschulen entstanden mit 
viel Spaß, Lachen und pädagogischer 
Begleitung.

„Wir wollen unseren Fahrgästen ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt 
Bürgermeisterin Dr. Annette Prechtel. 
„Die Kinderstimmen bringen Wärme 
und Überraschung in den Alltag – und 
machen jede Busfahrt ein bisschen be-
sonderer.“

Busumleitungen aufgrund von Baustellen
Sperrung der Nürnberger Straße im 
Bereich Kolpingsplatz/Am Gründel-
bach - Buslinien 206, 216, 224, 260, 
262 und 264

Wegen Bauarbeiten der Stadtwerke 
ist die Nürnberger Straße im Be-
reich Kolpingsplatz/ Am Gründelbach 
komplett gesperrt. Die Buslinien 216, 
224, 260, 262 und 264 müssen daher 
Umleitung fahren, und verkehren 
jeweils nach einem Baustellenfahrplan, 
erklärt das Landratsamt.

Die Buslinien 216, 224, 262 und 264 
fahren zwischen Haltestelle Friedrich-
Ludwig-Jahn-Straße und ZOB Um-
leitung, die Unterwegshaltestellen, vor 
allem Paradeplatz, entfallen. Die Bus-
linie 260 fährt zwischen Globus und 
Paradeplatz Umleitung. Die Haltestellen 
zwischen dem Globus und dem Parade-
platz entfallen.

Die Haltestelle Friedrich-Ludwig-Jahn-
Straße wird beidseitig ersatzweise in 
die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße nahe 
Einmündung Äußere Nürnberger Straße 
verlegt. Hier erfolgt der Ein- und Aus-
stieg für Schüler*innen des Herder- und 
Ehrenbürg-Gymnasiums.
Bei Buslinie 224 und 264 wird verein-
zelt bei Schulfahrten die Haltestelle 
Paradeplatz Cafe Schmitt ersatzweise 
für Paradeplatz bedient.
Bei Buslinie 206, Fahrt Mo-Fr an Schul-
tagen um 7:40 Uhr ab Hausen nach 

Forchheim ZOB (Gelenkbus) entfällt die 
Haltestelle Forchheim Ruhalmstraße. 
Ersatzweise dient die Haltestelle 
Paradeplatz Nr. 4.

Desweiteren besteht mit den Stadtbus-
linien 257, 289 und 259 eine Verbindung 
zwischen dem ZOB und der Innenstadt.

Buslinien 224, 260 und 264 – Sperrung 
der Abbiegespur zum Globus
Aufgrund von Bauarbeiten wird die Ein-
fahrt zum Globus-Gelände aus Richtung 
Gosberg kommend über die Willy-
Brandt-Allee von Montag, 22.09.25, bis 
Freitag, 03.10.25 vollständig gesperrt 
sein. Hier werden die Bordsteine am 
Fußgänger- und Radüberweg an der Ab-
biegespur der südlichen Einfahrt zum 
Einkaufsmarkt saniert.

Das Landratsamt gibt bekannt, dass die 
Buslinien 224 und 264 die Haltestelle 
„Globus“ nicht bedienen können, als 
Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle 
„Augraben“ in beiden Richtungen. Für 
die Linie 260 wurde eine Ersatzhaltstelle 
für alle Fahrten in Richtung ZOB in der 
Steinbühlstraße Höhe Hausnr. 7 ein-
gerichtet.

Fahrgäste werden gebeten die Hin-
weise an den Haltestellen zu be-
achten.

Infos: https://www.vgn.de/netz-
fahrplaene/linien

Das Standesamt 
Forchheim informiert

Das Standesamt Forchheim ist in der 
Zeit von
Montag, 15.09.2025, bis Freitag, 
26.09.2025
für den Parteiverkehr ganztägig ge-
schlossen.
Sämtliche Anfragen können weiterhin 
per E-Mail an standesamt@forchheim.de 
gestellt werden.
Urkunden können über das Bürger-
serviceportal auf der Homepage der Stadt 
Forchheim unter www.forchheim.de be-
stellt werden.
Bestattungsunternehmen sowie 
Personen, die zur Anzeige eines Sterbe-
falls verpflichtet sind, werden gebeten, 
alle zur Beurkundung anstehenden 
Sterbefälle im Ordnungsamt der Stadt 
Forchheim (Sattlertorstraße 5, Zimmer 
104) abzugeben.
Bitte beachten Sie, dass es aktuell 
zu längeren Bearbeitungszeiten von 
mindestens drei Wochen kommen kann.

Neue Öffnungszeiten
Ab Montag, den 29.09.2025 gelten 
folgende Öffnungszeiten im Standes-
amt:
Mo.-Fr.: 8-12 Uhr,
Di.: geschlossen,
Do.: 8-12 Uhr, 14-17:30 Uhr.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Innenstadt:  
WhatsApp-Kanal 

„Forchheim Erleben“
Das Citymanagement Forchheim hat 
den WhatsApp-Kanal „Forchheim Er-
leben“ gegründet.
Der Kanal richtet sich an Einzel-
händler*innen, Gastronomie-
betriebe, Dienstleistende und weitere 
Interessierte, die in der Innenstadt aktiv 
sind. Ziel ist es, wichtige Themen schnell 
und verlässlich zu kommunizieren. Ob 
Informationen zu Baustellen, Straßen-
sperrungen, Veranstaltungshinweise 
oder Termine zu verkaufsoffenen 
Sonntagen – mit dem neuen Whats-
App-Kanal „Forchheim Erleben“ landen 
relevante Nachrichten direkt auf dem 
Smartphone.
Anmeldung:
www.forchheim-erleben.de/einkaufen
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BÜRGERSERVICE

Digitaler Bauantrag möglich
Die Große Kreisstadt Forchheim geht 
einen weiteren Schritt in Richtung 
digitale Verwaltung: Bauanträge 
können nun komplett von Anfang bis 
Ende elektronisch eingereicht werden.
Die Digitalisierungsmaßnahme ermög-
licht es, alle Anträge und Anzeigen nach 
der Bayerischen Bauordnung und dem 
Bayerischen Abgrabungsgesetz – z. B. 
Bauanträge, Vorbescheidsanträge, Ab-
bruchanzeigen und Abgrabungsanträge 
- elektronisch und damit papierlos ein-
zureichen. Bayerns Bauminister Christian 
Bernreiter betont: „Die Digitalisierung ist 
eine große Chance – für die Bürgerinnen 
und Bürger genauso wie für die Bauauf-
sichtsbehörden. Denn Bauanträge können 
dank des digitalen Verfahrens viel ein-
facher gestellt und bearbeitet werden. Ich 
freue mich, dass nun auch die Stadt Forch-
heim dazukommt und ab 01. September 
insgesamt 112 Städte und Landratsämter 
in Bayern den Digitalen Bauantrag an-
bieten. Bei sieben weiteren läuft der 
Probebetrieb. Zusammen sind das bereits 
über 88 Prozent aller bayerischen Bau-
aufsichtsbehörden. Die Erfahrungen 
sind rundum positiv: Monatlich werden 
in Bayern über den Digitalen Bauantrag 
mehr als 3.500 Vorgänge eingereicht.“ 
Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirsch-
stein zeigt sich erfreut über diesen 
weiteren wichtigen Schritt der Ver-
waltungsdigitalisierung in Forchheim: 
„Wir können gerade im Bereich Bauen, 
in dem die Stadt Forchheim schon in 
den vergangenen Jahren nachweislich 
sehr schnell und effektiv gearbeitet hat, 
die Bearbeitung der Genehmigungsver-
fahren nochmals beschleunigen. Das ist 
ein entscheidender Standortvorteil für 
alle Bauwilligen und steht für die Bürger-
freundlichkeit unserer Stadtverwaltung.“

Wie verläuft die Antragsstellung?
Da bei der digitalen Antragstellung auf die 
Unterschrift verzichtet wird, wird, ist eine 
gehobene Authentifizierung notwendig: 
Eine Anmeldung nur mit Benutzer-
name und Passwort im BayernPortal 
(https://bayernid.freistaat.bayern/de/
bayern/freistaat) ist deshalb nicht aus-
reichend. Für die Nutzung des digitalen 
Bauantrages ist eine Bayern-ID er-
forderlich, die Antragstellende über das 
BayernPortal beantragen können. Es wird 
ein elektronischer Personalausweis oder 

das Softwarezertifikat Elster benötigt. Die 
neue Seite „Digitaler Bauantrag“ ist unter 
folgendem Link erreichbar: https://www.
forchheim.de/bauen-mobilitaet/bauen-
in-forchheim/digitaler-bauantrag
Der Service ist auch über das BayernPortal 
online aufrufbar. Für das Einreichen der 
Unterlagen steht ein Online-Assistent 
zur Verfügung, der durch den Ausfüll-
prozess führt. Erforderliche Unterlagen 
werden gleich bei der Antragstellung 
automatisiert abgefragt. Das soll künftig 
dafür sorgen, dass Anträge schon beim 
Einreichen vollständiger sind und in der 
Bearbeitung seltener Unterlagen nach-
gefordert werden müssen. Eine An-
tragstellung in Papierform ist natürlich 
weiterhin möglich. Nachdem das Stadt-
bauamt allerdings auch in Papierform 
eingereichte Anträge digital weiterbe-
arbeitet, entfallen bei der digitalen An-
tragseinreichung Scan- und Erfassungs-
arbeiten, was zu einer Beschleunigung des 
Verfahrens beitragen kann. In der Praxis 
häufig vorkommendes Drucken bzw. 
Plotten großflächiger Planunterlagen 
sowie der Kosten- und Zeitaufwand für 
einen postalischen Versand entfällt. Dies 
ist sowohl ressourcenschonend als auch 
kostengünstiger für Antragsstellende. 
Wer digital einreicht, hat den Vorteil, dass 
eventuell fehlende Unterlagen schnell 
digital nachgereicht werden können, 
wohingegen beim papiergebundenen 
auch die Nachreichungen weiterhin in 
Papierform erfolgen müssen. Was sich 
nicht ändert ist, dass die Bauordnung des 
Stadtbauamtes nach wie vor als erste An-
sprechpartnerin zur Beratung für alle zur 
Verfügung steht, die bauen und planen.

Bauanträge können in Forchheim digital 
eingereicht werden.� Foto: Freepik

Sachgebiet Bauordnung,
Denkmalschutz und -pflege,
Bayreuther Str. 6 (1. Stock);
bauordnungsamt@forchheim.de;
Mo.-Mi. 8-12 Uhr, Do: 8-17:30 Uhr,
Fr: 8-12 Uhr.

Kellerwald-Express

Kellerwald-Express

Noch bis 28. September 2025 fährt der 
Forchheimer Kellerwald-Express von 
den Unteren zu den Oberen Kellern.
Für Rollstuhlfahrer*innen sowie Kinder-
wagen gibt es einen speziellen Platz 
im zweiten Waggon, der bei Bedarf mit 
einer Rampe zugänglich ist.

Die Fahrt mit der Elektrobahn mit 30 
Sitzplätzen ist kostenlos.

Die Abfahrtszeiten sind
samstags und sonntags von
11 bis 15 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr.

Mitmach-Aktion  
gegen Sommerhitze

Wo brennt die Sonne in Forchheim er-
barmungslos runter? Und wo findet 
man im Hochsommer ein schattiges 
Plätzchen? Die Stadt Forchheim ruft ihre 
Bürger*innen auf, genau das zu zeigen – 
auf einer interaktiven Karte.

Die Mitmach-Aktion des Klimaschutz-
managements setzt auf lokales Wissen 
und läuft noch bis Ende September. 
Alle können online eintragen, wo es im 
Stadtgebiet besonders heiß wird, wo 
es angenehm kühl bleibt und welche 
Orte oder Maßnahmen helfen, mit den 
steigenden Temperaturen besser klar-
zukommen:
Die Karte auf 
https://mitmachen.forchheim.de  
aufrufen, auf den „heißen“  
oder „kühlen“ Ort klicken,  
persönliche Tipps einfügen.
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TRAUER

 

Die Stadt Forchheim trauert um 

Frau Elisabeth Mehler 
die am 06. August 2025 im Alter von 76 Jahren verstorben ist. 

 

Frau Mehler war bis zu ihrem Renteneintritt lange Jahre als  
Saisonarbeiterin im Städt. Gartenamt beschäftigt.  

 

Sie war eine allzeit freundliche, fleißige und hilfsbereite Mitarbeiterin.  
Bei Vorgesetzten und Kollegen*innen war sie daher sehr geschätzt und beliebt.  

 

Wir danken der Verstorbenen für ihre geleisteten Dienste und werden sie stets  
in guter Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen. 

 

Forchheim, den 21.08.2025 

SSttaaddtt  FFoorrcchhhheeiimm  
DDrr..  UUwwee  KKiirrsscchhsstteeiinn   
Oberbürgermeister 

 

FFüürr  ddeenn  PPeerrssoonnaallrraatt  
JJeessssiiccaa  BBrraauunn  

Personalratsvorsitzende 
 

LEBEN IN FORCHHEIM
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dürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung 
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V.l.n.r: Michaela Ebert (Gesundheitsamt Forchheim), Hannah Dieter (Fachbereich 
Klima, Landratsamt Forchheim), Christian Lenkl (Königsbad, Stadt Forchheim), 
Sophia Ramer (Klimaschutzmanagement, Stadt Forchheim), Katharina Denker 
(GesundheitsregionPlus, Landkreis Forchheim).� Foto: Landkreis Forchheim

Aktuelles aus dem Königsbad Forchheim
Revision im Königsbad
Mit Beginn des neuen Schuljahres 
werden im Königsbad von Montag, 
15.09.25, bis einschließlich Samstag, 
27.09.25, die jährlich vorgeschriebenen 
Wartungs- und Prüfungsarbeiten durch-
geführt. Aus diesem Grund müssen das 
gesamte Königsbad und auch die Sauna 
geschlossen bleiben.
Bereits am Sonntag, 28.09.25, kann 
wieder zu den bekannten Öffnungszeiten 
geschwommen und sauniert werden.

Sonne(n) mit Verstand 
statt Sonnenbrand
Dass man sich im Freibad mit Sonnen-
creme eincremen muss, das weiß jedes 
Kind. Doch viele Unklarheiten be-
stehen weiterhin rund um das Thema 
Hitze- und UV-Schutz. Aus diesem 
Grund waren Mitarbeiter*innen des 
Gesundheitsamts Forchheim – Be-
reich Gesundheitsförderung und Prä-
vention, der GesundheitsregionPlus 
des Landkreises Forchheim sowie des 
Fachbereichs Klima des Landratsamtes 
und des Klimaschutzmanagements der 
Stadt Forchheim im Freibadbereich des 
Forchheimer Königsbads unterwegs.
Spielerisch wurden Kinder und Er-
wachsene eingeladen, ihr Wissen 
rund um die Gesundheitsvorsorge im 
Sommer zu testen. 

Dabei konnten nicht nur schöne Preise 
für die Sommerzeit ergattert werden, 
sondern auch die ein oder andere Fehl-
information aus der Welt geschafft 
werden: Sonnencreme muss näm-
lich regelmäßig aufgetragen werden, 
Kinderhaut ist noch empfindlicher als 
die von Erwachsenen, auch im Schatten 
ist man vor gefährlicher UV-Strahlung 
nicht sicher und mit einem T-Shirt 
baden zu gehen hilft nicht so gut vor UV-
Strahlung, wie viele glauben.
Die Aktion „Sonne(n) mit Verstand – 
statt Sonnenbrand“ ist eine Initiative 
unter Federführung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit, 
Pflege und Prävention. Ziel ist es, die 
Bevölkerung, insbesondere Kinder und 
Jugendliche, für die Gefahren von zu viel 
Sonne und die Bedeutung von Sonnen-
schutz zu sensibilisieren. Während die 
Zahl der Hautkrebsfälle in Deutsch-
land in den vergangenen Jahren signi-
fikant steigt, unterschätzen weiter-
hin viele Menschen – Kinder wie auch 
Erwachsene – die Gefahren von UV-
Strahlung. Aus diesem Grund wurde erst 
vor wenigen Wochen eine UV-Indextafel 
am Königsbad Forchheim installiert, 
die auf die aktuelle Intensität und den 
daraus empfohlenen Umgang hinweist.
Weitere Informationen zum Sonnen- und 
Hautschutz sowie die beste Vorsorge für 

Erwachsene und Kinder im Sommer 
erhalten Sie auf www.stmgp.bayern.
de/vorsorge/umwelteinwirkungen/
uv-strahlung/, beim Gesundheitsamt 
sowie den Klimastellen von Landkreis 
und Stadt Forchheim.

Freibadpark im Königsbad

Königsbad schafft es 
unter die Top 25
Der Reiseveranstalter TUI hat über 
1.400 deutsche Freibäder einem großen 
Besucher-Check unterzogen – und 
das Königsbad Forchheim landet im 
deutschlandweiten Vergleich dabei auf 
einem sensationellen Platz 21.
Bewertet wurden über 2.000 Badestätten 
anhand ihrer Google-Rezensionen – und 
das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ob 
als Ort zum Relaxen auf der Liegewiese, 
zum sportlichen Bahnenziehen oder 
für ausgelassenen Familienspaß – das 
Königsbad überzeugt seine Gäste auf 
ganzer Linie.
„Unsere Leute leisten sehr gute Arbeit“, 
sagt Herbert Fuchs, Referatsleiter des 
Grün- und Bäderbetriebs der Stadt 
Forchheim. „Das Ranking stellt einmal 
mehr ganz klar heraus: Unser Bad ist 
nicht nur in Forchheim, sondern weit 
über die Stadtgrenzen hinaus beliebt. 
Dafür möchten wir unserem Team und 
unseren Gästen aus nah und fern ganz 
herzlich danken.“
Öffnungszeit Badewelt
•	 Täglich 10-20 Uhr
•	 Frühschwimmen im Sportbecken 

innen Di./ Do. 6:30-08 Uhr
Öffnungszeit Saunawelt
•	 Täglich 15-20 Uhr
•	 Sa. Familiensauna (Kinder ohne 

Altersbegrenzung)
•	 Di. „Erdsauna“ nur für Damen
Tagesaktuelle Infos & Öffnungszeiten:
www.koenigsbad-forchheim.de
Bitte beachten Sie die Revision 
von 15.09 - 27.09.25.
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Bereitschaftspflege - 
Noch Platz im Nest?
Manchmal gerät das Leben aus der Spur. 
Wenn Eltern plötzlich ins Krankenhaus 
müssen, Familien überfordert sind oder ein 
Zuhause nicht mehr sicher ist, brauchen 
Kinder ein liebevolles Zuhause auf Zeit. 
Die Caritas-Jugendhilfe sucht Familien und 
Paare, die bereit sind, Säuglinge und Kinder 
bis zum Grundschulalter vorübergehend 
bei sich aufzunehmen. Können Sie sich 
vorstellen, einem Kind für begrenzte Zeit 
Schutz und Geborgenheit zu bieten? Die 
Jugendhilfe bereitet Sie sorgfältig auf Ihre 
Aufgabe vor, begleitet Sie mit fachlicher 
Unterstützung und ermöglicht den Aus-
tausch mit anderen Bereitschaftspflege-
familien. Ihre Tätigkeit wird durch das 
Jugendamt mit Pflegegeld vergütet, Sach-
aufwand wird selbstverständlich erstattet.

Kontakt:
Caritas-Jugendhilfe
Kirchplatz 1, 96175 Pettstadt
Tel. 09502 92460, info.jh@caritas-gmbh.de
www.caritas-jugendhilfe.de

LEBEN IN FORCHHEIM

Termine &  
Veranstaltungen

Vorbereitungslehrgang 
des FZO für die  
staatl. Fischerprüfung
Das Fischereizentrum Oberfranken (FZO), 
größter Anbieter von Vorbereitungs-
lehrgängen zur staatl. Fischerprüfung in 
Nordbayern, bietet im Herbst 2025 im 
Raum Forchheim die Möglichkeit, die 
Vorbereitung zur staatl. Fischerprüfung 
an nur drei Wochenenden zu absolvieren 
und damit den staatl. Fischereischein zu 
erlangen. Der erfolgreich absolvierte Lehr-
gang berechtigt zur Teilnahme an jeder be-
liebigen Onlineprüfung in Bayern. Damit 
stellt das FZO sicher, daß es auch weiter-
hin eine bedarfsgerechte Ausbildung an-
gehender Petrijünger für das Stadtgebiet 
und den Landkreis Forchheim geben wird.
Anmeldung:
www.fischereizentrum-oberfranken.de
Wann: ab 18.10.25 (Wochenendkurse 
– Unterricht ganztägig, an drei auf-
einander folgenden WE jeweils Sa./So.; 
Ende des Lehrgangs ist So. 02.11.25.)
Wo: Schulungsraum des Arbeiter-
Samariter-Bundes (ASB) Forchheim, 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 9

Bürgerzentrum-
Mehrgenerationenhaus
Bewegungstreff unter freiem Himmel
Wann: mittwochs von 9.30-10.15 Uhr
Wo: Wiese in der Von-Ketteler-Straße
Offene Spielerunde
Wann: mittwochs 14-tägig, 14-16 Uhr 
(19.09./ 01.10)
Bingo-Nachmittag (VdK)
Wann: 13.09.25, ab 14 Uhr
Smartphone und Tablet
Einzelberatung
Wann: 17.09./ 8.10., 9-11 Uhr (mit An-
meldung)
Gedächtnistraining
Anmeldung zum Kurs; 10 Einheiten
Kursbeginn: 22.09.25, 10:15–11:30 Uhr
Organisierte Nachbarschaftshilfe
Einkaufshilfe, begleiteter Fahrdienst 
und kleine handwerkliche Hilfen
Vermittlung: Tel. 0163 3730949
Ehrenamtsvermittlung
Verbandsunabhängige Beratung zu 
Möglichkeiten sich ehrenamtlich zu 
engagieren.

Wo: Paul-Keller-Str. 17
(soweit nicht anders angegeben)
Infos und Anmeldung:
Quartiersmanagerin
Kathrin Reif, Tel. 09191 6155287
k.reif@forchheim-nord.de
(soweit nicht anders angegeben)

Familienstützpunkt im 
Bürgerzentrum
„NEU: Nappy dancers“
für Eltern mit Kindern von 20-40 
Monaten mit Anmeldung
Kosten: 2 € pro Kind
Wann: 13.09.25 von 10:30-11:30 Uhr
Spielen mit Musik
für Eltern mit Kindern von 3-6 Jahren 
mit Anmeldung
Kosten: 2 € pro Kind
Wann: 13.09.25 von 14:30-15:15 Uhr
Spieltreff
für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren
Thema: ELTERNTALK-was ist das?
Kostenfrei, ohne Anmeldung
Wann: 26.09.25 von 9:30-11 Uhr
Leben mit Teenie und Tablet
dreiteiliger Kurs mit Kerstin Debudey 
über die Pubertät im digitalen Zeitalter
Wo: Kinderschutzbund in Forchheim

Anmeldung:  
www.kinderschutzbund-forchheim.de
Kosten: pro Termin 20 €, einzelne 
Terminbuchungen sind möglich.
Wann: 06.10./ 22.10./ 11.11.25 
 von 19-21 Uhr
Pubertätssnack online:
„ZIELE statt ZOFF! – eine Anleitung für Ge-
spräche mit Teenagern zur Entwicklung 
von eigenen Zielen“ mit Kerstin Debudey. 
Gegen Spende, mit Anmeldung über die 
Homepage www.bz-mgh.de
Wann: 30.09.25 von 19:30-20:15 Uhr

Wo: Paul-Keller-Str. 17
Infos und Anmeldungen:
Katja Franz Tel. 01520 6634202
fsp@forchheim-nord.de
oder bz-mgh.de

Stadtteiltreff 
Katharinenspital
Kath. Gottesdienst
Wann: 19.09.25, 10:30 Uhr
Musikalischer Kaffeeklatsch
Der Kaffeeklatsch im Rahmen der 
Bayerischen Demenzwoche wird 
musikalisch mit einer Drehorgel begleitet 
- mit altbekannten Melodien zum Mit-
singen. Das Team freut sich auf Ihr zahl-
reiches Erscheinen und einen vergnüg-
lichen Nachmittag. Eintritt frei, Kaffee und 
Kuchen müssen selbst bezahlt werden.
Wann: 25.09.25, 15–17 Uhr

Wo: Bamberger Str. 3-5
Kontakt:
Quartiersmanagerin Fr. Schneider
Tel. 09191 9783775
schneider@kvforchheim.brk.de

Kinderschutzbund
Babysitterseminar im November
für Jugendliche ab 12 Jahren
Wann:10.11.-12.11.25
Wo: Ebermannstadt im K4

„Leben mit Teenie und Tablet“
Kurs für Eltern über digitale Medien
Wann: 06.10.; 22.10.;11.11.25

Starke Eltern – Starke Kinder®
Elterntraining mit Kathrin Rosemann
Wann: 16.09.25

Freie Plätze in der Kinderbetreuung
In den Kindergruppen sind derzeit noch 
Plätze frei.

Anmeldung und Kontakt:
www.kinderschutzbund-forchheim.de
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Mindstorms Robotic 
Workshop
Dieser Workshop richtet sich an alle 
Interessierten, die mind. 16 Jahre alt 
sind sowie Spaß am Tüfteln mit Lego-
bausteinen und neugierigen Kindern 
haben. Im Workshop wird den Teil-
nehmenden gezeigt, welche ver-
schiedenen Facetten die Mindstorms 
Robotic Welt haben kann und wie 
man der eigenen Kreativität in Sachen 
Programmierung und Roboterbauen 
freien Lauf lässt. Unter fachkundiger An-
leitung eines erfahrenen Mindstorms-
Anleiters wird die Handhabung und 
Technik der Mindstorms-Sets praxisnah 
vorgestellt und erklärt. Natürlich wird 
anschließend die Theorie am fahrbaren 
Roboter umgesetzt und ausprobiert. 
Mit Hilfe von Sensoren, Motoren und 
Legobauelementen können dann ver-
schiedene Aufgaben vom Roboter ge-
löst werden.
Ziel des Workshops ist es u.a., quali-
fizierte Teilnehmende als Ehrenamtliche 
für die Anleitung von KJR Mindstorms-
Kursen mit Kindern zu gewinnen.
Info: ab 16 Jahre, 5 € p.P. inkl. Material 
und Snack, Anmeldeschluss 14.09.25.
Wann: 26.09.2025, 15 bis 20 Uhr
Wo: Kreisjugendring Forchheim

Elektronische 
Patientenakte - 
Infoveranstaltung
Ab dem 01.10.25 sind Ärztinnen 
und Ärzte sowie weitere Leistungs-
erbringer*innen verpflichtet, die 
elektronische Patientenakte (ePA) zu 
nutzen und mit Daten zu befüllen. Für 
Krankenversicherte bleibt die Nutzung 
freiwillig. Doch was genau verbirgt 
sich hinter der ePA? Welche Vorteile 
bietet sie – und wie sieht es mit dem 
Datenschutz aus? Laura Stahl, Projekt-
managerin bei Bayern Innovativ GmbH, 
und Jonas Schubert, AOK-Bayern, 
Direktion Bamberg, beantworten diese 
Fragen und erläutern, wie Versicherte 
die ePA aktiv nutzen können. Gesund-
heitsökonomin Franka Struve-Waasner 
moderiert die Veranstaltung. Der Ein-
tritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.
Wann: 24.09.25, 17 Uhr
Wo: Kulturraum St. Gereon,
Paradeplatz 5

LEBEN IN FORCHHEIM

Bereitschaftsdienste
Notruf  
(Rettungsdienst / Feuerwehr)
Tel. 112 rund um die Uhr

Polizeinotruf
Tel. 110 rund um die Uhr

Giftnotruf
Tel. 089 19240 rund um die Uhr
Giftinformationszentrale  
der TU München

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116117 rund um die Uhr
Vermittelt wird sowohl der all-
gemeine ärztliche Bereitschafts-
dienst („Hausarzt*ärztin“) als auch 
die verfügbaren fachärztlichen 
Bereitschaftsdienste 
(z.B. „HNO-Arzt*Ärztin“).

Ärztliche Notfallpraxis
Krankenhausstr. 8, Forchheim,
Tel. 09191 979630, www.ugef.com
Mo. Di, Do 	  19:00 - 21:00 Uhr
Mi, Fr 	  16:00 - 21:00 Uhr
Sa, So, Feiertag 	  09:00 - 21:00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst
Tel. 0921 761647
www.notdienst-zahn.de

Apotheken Notdienst
www.blak.de/notdienstsuche
www.aponet.de
Tel. 22833
(Mobilfunk: 0,69€ pro Min.  
oder per SMS)
Tel: 0800 0022833
(kostenlos vom Festnetz)

Klinikum Forchheim -  
Fränkische Schweiz
Krankenhausstr. 10, Forchheim
Pforte 		  09191 610-0
Zentrale Notaufnahme    09191 610-235
Hotline Coronavirus    09191 610-600
Kreißsaal 	  09191 610-334

Homöopathischer  
Wochenenddienst
www.homöopathischer- 
wochenenddienst.de

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
www.tbvoberfranken.de/not-
dienste

Störungsdienst der Stadtwerke
Strom: 	  09191 613-100
Gas/Wasser: 	  09191 613-200
Abwasser: 	  09191 613-250
Telekommunikation:    09191 613-345
Parken: 	  09191 613-175

Vortrag: Gemeinsam  
für mentale Gesundheit
Das Landratsamt Forchheim lädt zum 
kostenfreien Veranstaltungsabend im 
Rahmen der bundesweiten Woche der 
seelischen Gesundheit in Kooperation 
mit der AOK-Direktion Bamberg, der 
Gesundheitsregionplus Landkreis Forch-
heim und dem Gesundheitsamt Forch-
heim zur Vortragsreihe #seelenstark 
mit LUMEUS: „Gemeinsam für mentale 
Gesundheit“ Den Auftakt bildet der Vor-
trag „Mentale Gesundheit bei Frauen – 
Von Achtsamkeit bis Mental Load“ mit 
Referentin Julia Reifenrath (LUMEUS). Im 
Anschluss daran dürfen sich die Gäste auf 
ein exklusives Interview mit Sven Hanna-
wald freuen. Der ehemalige Spitzen-
sportler und Olympiasieger teilt seine 
persönlichen Erfahrungen mit dem Thema 
psychische Resilienz mit. Zum Abschluss 
besteht Gelegenheit, persönlich mit Sven 
Hannawald ins Gespräch zu kommen.
Anmeldung: bis zum 04.09.25 unter 
www.vhs-forchheim.de mit der Kurs-
nummer FO560. Dort ist auch das Ver-
anstaltungsprogramm zu finden.
Wann: 09.10.25, 17 Uhr
Wo: Herder-Gymnasium, Luitpoldstr. 1

Demenz: Schulung  
für Ehrenamtliche
Menschen, die sich ehrenamtlich in Familien 
mit Demenzkranken engagieren und 
dort die Angehörigen entlasten möchten, 
können sich zu einer Helferkreisschulung 
anmelden. Die Fachstellen für pflegende 
Angehörige der Caritas Bamberg-Forch-
heim und der Diakonie Bamberg-Forch-
heim organisieren in Zusammenarbeit 
mit der Alzheimergesellschaft Bayern 
die Unterrichtsstunden. Inhalte sind u.a. 
Grundlagen zum Thema „Demenzielle Er-
krankungen“, Umgang mit Angehörigen 
und Betroffenen, Beschäftigungsmöglich-
keiten für Demenzerkrankte und recht-
liche Rahmenbedingungen. Zertifikat 
bei erfolgreicher Teilnahme (ermöglicht, 
bei anerkannten Vermittlungsstellen im 
gesamten Bundesgebiet tätig zu werden).
Anmeldung: Fr. Pohl (Diakonie),  
Tel. 09191 6156071 und b.pohl@dwbf.
de; Fr. Baptistella (Caritas) Tel. 09191 
707272 und angehoerige@caritas-
bamberg-forchheim.de
Wann: 20.09., 11.10., 18.10. und 
08.11.25, je von 9-15:30 bzw. 16 Uhr
Wo: Diakonie-Villa, Meyer-Franken-Straße 40
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Ausflug mit Schifffahrt
Der Männergesangverein Burk lädt zum 
Busausflug nach Veitshöchheim.
Es findet eine Main-Schifffahrt mit 
Kaffee und Kuchen statt. Langjährige 
Mitglieder werden hierbei geehrt.
Anmeldungen: bis 05.09. bei Hr. Minks 
Tel. 0176 96387901
Wann: Abfahrt 12:30 Uhr (Zusteige-
möglichkeit: Bushaltestelle Stillstraße); 
Rückfahrt mit anschl. Abendessen 17:30 
Uhr.

20.09.25
Schwarmforum: 
Abfallvermeidung optimieren
Organische Küchenabfälle fermentieren 
statt kompostieren! Brigitte Forstner-
Keck aus Effeltrich führt in die Geheim-
nisse des japanischen Bokashi ein 
und leitet praktisch an, wie man sich 
„effektive Mikroorganismen“ zunutze 
machen kann - Eintritt frei!
Wann: 12:30 Uhr
Wo: Zukunftshaus, Sattlertorstr. 16
Voranmeldung: schwarmforum@forch-
heim-for-future.de
Tag des Obstpressens in Reuth
Der Obst- und Gartenbauverein Reuth 
lädt Mitglieder und Interessierte zum 
Tag des Obstpressens. Mitgebrachte 
Äpfel können selbst verarbeitet werden. 
Für Kinder gibt es eine Bastelecke. 
Etwaige Wartenzeiten werden mit Brat-
würsten, Pommes und Getränken ver-
kürzt.
Anmeldung: unter Angabe der Menge 
Äpfel (Mindestmenge 150kg) auf der 
Homepage des Kreisverbandes https://
www.gartenbau-kv-forchheim.de/ oder 
Tel. 0157 82827470 (Hr. Neuner, tägl. 17-
19 Uhr)
Anmeldeschluss: 15.09.25
Wo: Gelände hinter der Freiwilligen 
Feuerwehr Reuth
Ausflug nach Ansbach
Der VdK-OV-Fo-Ost/Reuth führt eine 
Busfahrt nach Ansbach mit Besuch der 
Residenz mit Führung (10 Uhr), Mittag-
essen und Aufenthalt in Ansbach durch. 
Der Preis für Busfahrt und Eintritt/
Führung in die Residenz beträgt 28 €, 
kassiert wird im Bus.
Anmeldung: Tel. 09191 15547 oder 0151 
12305154 (Fr. Gath)

LEBEN IN FORCHHEIM

Herbstbasare
Kinderhaus St. Josef
„Alles rund ums Kind“ gibt es auf dem 
Second-Hand-Basar des Elternbeirats. 
Zum Verkauf kommen gut erhaltene, 
moderne, gewaschene Herbst- und 
Winterbekleidung, von Größe 50 bis 
176, Babysachen sowie Spielzeug.
Infos: Elternbeirat St. Josef; Tel. 09191 
7336980; Elternbeirat.Kinderhaus-St.
Josef@gmx.net; Facebook/Instagram: 
Elternbeirat Kinderhaus Buckenhofen
Wann: 27.09.25, 19-21 Uhr;
28.09.25, 14-16 Uhr
(Einlass Schwangere mit Mutterpass 
jeweils 30 min vorher)
Wo: St. Josef-Straße 22
Kinderhaus St. Johannis
Das Kinderhaus St. Johannis bietet 
einen Herbstbasar online an.
Motto ist „alles rund ums Kind“. Sie 
können bequem zuhause online stöbern 
und dann vor Ort abholen! Im Angebot: 
Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Bücher, 
Roller, Kinderwägen, Schwanger-
schaftskleidung und vieles mehr.
Anmeldung und weitere Informationen:
www.kibaza.de/forchheim
Verkäufer können sich ab sofort an-
melden und Artikel einstellen
Wann: 30.09. - 07.10.25
KiTa „Kids vom Ring“
Der Elternbeirat der integrativen Kitas 
der Lebenshilfe Forchheim lädt zum 2. 
Selbstverkäufer-Basar. Verkauft wird 
alles rund ums Kind: Kleidung, Spiel-
zeug, Zubehör, Umstandsmode, usw. 
Für Kuchen und Getränke ist gesorgt.
Infos und Anmeldung für Verkäufer: 
kita-lebenshilfe-fo@web.de
Wann: 18.10.25, 10-12:30 Uhr
Wo: Lebenshilfe Forchheim,
John-F.-Kennedy-Ring 27c

VHS-Tagesstudienfahrt 
nach Künzelsau
Die VHS lädt zur Tagesstudienfahrt 
„Künzelsau Museum Würth: „Emil Nolde 
- Welt und Heimat“ - Historische Alt-
stadt von Schwäbisch Hall“ mit Reise-
leiter Toni Eckert ein.
Am Vormittag wird das Museum Würth 
2 in Künzelsau mit einer Sonder-
ausstellung von Gemälden des Ex-
pressionisten Emil Nolde mit dem 
Thema Welt und Heimat besucht. Am 
Nachmittag wird Schwäbisch Hall im Tal 
der Kocher besichtigt.
Reisepreis p. P.: 49 Euro (inkl. Busfahrt & 
Reiseleiter, Eintritt, Führung)
Infos: www.vhs-forchheim.de oder VHS-
Büro, Hornschuchallee 2, Tel. 09191 
861060
Wann: 17.09.25

Handarbeiten  
mit Büchern der AWO
Handarbeiten für Herbst und Winter - 
machen oder lernen ist doch gar keine 
schlechte Idee? Anleitungen und Bücher 
dazu gibt es beim Sonderverkauf im 
AWO-Bücherbasar. Außerdem im An-
gebot: antiquarische Wissensbücher 
z.B. zu Medizin, Technik, Wissenschaft 
usw. Der Erlös kommt dem Familien-
fonds der AWO zu Gute.
Wann: 13.09.25, 10-13 Uhr
(jede Woche Mo. 14-16 Uhr,
Mi./ Fr. 10-12 Uhr)
Wo: Klosterstraße 14

Fahrradtouren  
mit dem ADFC
Auch im September bietet der ADFC 
Forchheim wieder zahlreiche geführte 
Radtouren an – ein buntes Programm 
für alle, die gern in die Pedale treten. Ob 
sportlich ambitioniert oder lieber gemüt-
lich – für jede und jeden ist etwas dabei.
Eine Übersicht mit allen Touren, 
Streckenlängen und weitere Infos 
finden Sie unter: www.adfc-forchheim.
de oder ADFC-Tourenportal
https://touren-termine.adfc.de

In aller Kürze
15.09.25
Info-Treffen bei Forchheim  
for Future
Info-Treffen zu den Themen Clean 
up-Erfahrungen, Einwegverpackungs-
Steuer (Beratung im Stadtrat), Umwelt- 
und Nachhaltigkeitspreis des Landrats-
amtes und Mitgliederversammlung im 
Oktober.
Wann: 18:30 Uhr
Wo: Zukunftshaus, Sattlertorstr. 16

17.09.25
Kaffeenachmittag
Der VdK Buckenhofen lädt ein mit An-
meldung und Abholservice unter Tel. 
09191 32503.
Wann: 15 Uhr
Wo: Pilatushof Hausen
Vortrag
Der Seniorenkreis Burk lädt im Rahmen 
der KEB zum Vortrag „Das Heilige Jahr 
2025 – unter dem Leitwort Pilger der 
Hoffnung“ von und mit Karin Hofmann. 
Mit Kaffee und Kuchen.
Wann: 14 Uhr
Wo: Dreikönigsheim Burk, Kirchplatz 2
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Käuze, Zwerge und 
Nachtschwärmer
Der Bund Naturschutz führt durch die 
Welt der nachtaktiven Tiere: Viele Tiere 
unserer Heimat führen ihr Leben weit-
gehend unbemerkt in der Zeit zwischen 
Abend- und Morgendämmerung. Die 
Spezialisten Edi Zöbelein, Herbert 
Lüttich und Dr. Ulrich Buchholz erklären 
die Besonderheiten der nachtaktiven 
Tiere auf einem Spaziergang durch den 
Wald. Die kostenlose Veranstaltung 
wendet sich an Kinder und Erwachsene.
Wann: 20:30-22:15 Uhr
Wo: Haupteingang der Lebenshilfe, 
John-.F.-Kennedy-Ring 27c

23.09.25

Existenzgründung, -sicherung 
und -nachfolge
Kostenlose Beratung durch die Wirt-
schaftsförderung des Landkreises; in 
Kooperation mit den Aktivsenioren 
Bayern e.V. Einzelberatungen je 45 
Minuten. Anmeldung: Tel. 09191 861021 
oder wifoe@lra-fo.de

Wann: ab 9 Uhr – 15:15 Uhr
Wo: Landratsamt, Am Streckerplatz 3

Neuer Bibelkreis
Der Klosterverein St. Anton in Forch-
heim bietet einen Bibelkreis an für Jung 
und Alt, Suchende und Fragende. Wir 
wollen die Hl. Schrift lesen, uns darüber 
austauschen und daraus Neues ent-
decken - mit Gesprächsbegleitung.
Wann: Beginn 23.09.25, 19 Uhr (Flyer mit 
weiteren Terminen in der Klosterkirche 
am Schriftenstand)
Wo: Klosterverein, Klosterstr. 12 (1. 
Stock), Zugang Innenhof gegenüber 
Sparkasse

24.09.25

Vortrag
Der Seniorenkreis Verklärung Christi 
lädt zum Vortrag über den „Hl. Heinrich“ 
mit Referent GemR Christian Deuber.
Wann: 14.30 Uhr
Wo: Pfarrzentrum Verklärung Christi, 
Jean-Paul-Straße 4

28.09.25

Tag der Offenen OBA-Tür
Die Trägergemeinschaft Offene Be-
hindertenarbeit im Landkreis Forch-
heim e.V. (OBA) lädt die Öffentlich-
keit, Kund*innen mit Familie und 
Angehörigen, Netzwerkpartner*innen, 
Politiker*innen und Mitarbeitende 
ein. Es gibt Essen, Trinken und Live-
Musik, verschiedene Mitmach-Aktionen 
und eine Hüpfburg, sowie einen OBA-
Infostand und die Möglichkeit, die 
Räumlichkeiten kennenzulernen.
Wann: 13-17 Uhr
Wo: Bayreuther Straße 9

Eine Übersicht mit allen weiteren Terminen und ausführliche Informationen in Stadt und Landkreis Forchheim  
entnehmen Sie bitte der Übersicht im FOkus unter www.forchheimer-kulturservice.de

BAUEN & WOHNEN

Neues aus dem Klimaschutzmanagement
Nachhaltigkeit  
im Klassenzimmer
Kinder der vierten Klasse des nun 
beginnenden Schuljahrs 2025/26 dürfen 
sich bereits zum ersten Schultag über ein 
besonderes Hausaufgabenheft freuen: 
Das Möhrchenheft ist ein nachhaltig 

produziertes Hausaufgabenheft, das 
den Schüler*innen kinderleicht einen 
Einstieg in die eigentlich komplexen 
Themen Natur, Fairer Handel, Umwelt 
und Klimaschutz bietet. Spannende 
Themenseiten enthalten zahlreiche Um-
setzungsideen, Anregungen und tragen 
spielerisch zur Wissensvermittlung bei. 

Einige Lehrkräfte bauen die weiter-
führenden Materialien aktiv in ihren 
Unterricht mit ein und freuen sich über 
das hochwertige Hausaufgabenheft, 
das nun zum dritten Mal vom Klima-
schutzmanagement der Stadt den rund 
400 Kindern zur Verfügung gestellt wird.

Lernwerkstatt
Auf eine weitere Aktion dürfen sich 
alle interessierten vierten Klassen im 
städtischen Raum freuen. Die umwelt-
pädagogische Station Lias-Grube aus 
dem Forchheimer Landkreis wurde vom 
Klimaschutzmanagement der Stadt 
Forchheim beauftragt, eine Lernwerkstatt 
zum Klimaschutz durchzuführen. Dabei 
können die Kinder anhand von alters-
gerechten Spielen, Rätseln und Experi-
menten lernen, was eigentlich das Klima 
ist, warum es sich verändert und wie wir 
Menschen dem entgegenwirken müssen.
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Bartók plus: Populäre 
Violinwerke des Meisters
2025 jährt sich zum 80. Mal der Todes-
tag des ungarischen Komponisten 
Béla Bartók. Bartók gilt als einer der 
bedeutendsten Komponisten des 20. 
Jahrhunderts. Seine Musiksprache 
bezieht die ungarische Volksmusik 
ein, verbindet sie aber mit Errungen-
schaften der Musikmoderne. Besonders 
im Bereich der Kammermusik zählen 
die Kompositionen Bartóks zu den be-
deutendsten in der Musik der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die frühere 1. Geigerin der Bamberger 
Symphoniker Eva Sohni-Wengoborski 
und der Würzburger Musikprofessor 
Rudolf Ramming am Klavier, huldigen 
Bartók und geben musikalische Rück- 
und Ausblicke mit Kompositionen von 
Smetana, Dvořák, Lutoslawski und Suk.

Eva Sohni-Wengoborski und Rudolf 
Ramming� Foto: Sohni Ramming
Eintritt:
12 € (erm. 8 €); Vorverkauf ausschließ-
lich an der Kasse des Pfalzmuseums. 
Abendkasse: 15 € (erm. 11 €)
Reservierungen: Tel. 09191 714326
oder kaiserpfalz@forchheim.de
(reservierte Karten bis 20 Min. vor 
Konzertbeginn abholen)
Wann: 28.09.25, 17 Uhr
Wo: Erdgeschoss Pfalzmuseum

Aktuelles aus  
der Stadtförsterei
Gartenabfälle nicht in den Wald!
Nachdem unser Stadtwald heuer bisher 
vom Borkenkäfer und auch von größeren 
Bränden verschont geblieben ist, muss an 
dieser Stelle leider ein weiteres, aber dies-
mal von Menschen verursachtes Problem 
angesprochen werden: Sogenannte „Neo-
phyten“, also Pflanzen, welche bei uns 
nicht heimisch sind, breiten sich auch um 
Forchheim immer mehr aus. Besonders in 
siedlungsnahen Bereichen wuchern z.B. 
japanischer Staudenknöterich, indisches 
Springkraut und der giftige Kirschlorbeer! 
Ursache dafür ist neben der Verbreitung 
durch Tiere auch immer wieder das illegale 
Ablagern von Gartenabfällen im Wald.
Es wird daher eindringlich darauf 
hingewiesen, dass auch Grüngut, 
Hecken- oder Rasenschnitt und 
sonstige Gartenabfälle genau das 
sind: Nämlich Abfälle. Und die ge-
hören nicht in den Wald!

Holzernte läuft
Zu einem erfreulichen Thema: Die 
Holzernte entlang der Forststraßen 
im städtischen Revier Weingartsteig 
bei Burk verläuft planmäßig. Auch die 
Spaziergänger*innen und Sportler*innen 
haben sich an die zeitlich befristeten Ein-
schränkungen und Störungen gewöhnt 
und akzeptieren die Absperrungen. Vielen 
Dank dafür von Seiten der Stadtförsterei!
Stadtförster Max Schneider berichtet 
von größtenteils positiven Reaktionen 
und Verständnis für die Arbeiten. Er 
weist darauf hin, dass jetzt auch größere 
Mengen an weichem oder hartem 
Brennholz anfallen, welches günstig 
über ihn erworben werden kann.

Forstwirt*in werden
Um das Team der Försterei langfristig zu 
verstärken, suchen wir Unterstützung:
Interessent*innen an einer Ausbildung 
zum*zur Forstwirt*in können sich hier 
informieren und bewerben: www.forch-
heim.de/stellenausschreibungen
Kontakt Stadtförsterei:
Tel. 09191 714 259
E-Mail foersterei@forchheim.de

Aktionen  
des Landratsamtes
Aufruf zur Teilnahme an Klimaschutz-
Umfrage
Der Landkreis Forchheim novelliert 
aktuell sein Klimaschutzkonzept aus 
dem Jahr 2011 um die energetische 
Entwicklung im Landkreis besser zu be-
urteilen. Der Landkreis bittet darum, an 
der Umfrage teilzunehmen:
Kurzlink für Umfrage für Erwachsene: 
https://t1p.de/n5lth
Kurzlink für Umfrage für Kinder/ Jugend-
liche: https://t1p.de/baan6
Online-Vorträge zu Energiethemen
Der Arbeitskreis Info-Offensive Klima-
schutz des Landratsamtes setzt seine 
Vortragsreihe zu Energiethemen in Ko-
operation mit der VHS fort:
„Wärme aus Solarstrom“ – überschüssigen 
Solarstrom in Wärme umwandeln und 
speichern. Online-Kurs Fo178A.
Wann: 25.09.25, 19.30 Uhr
Anmeldung: www.vhs-forchheim.de
Infos: www.lra-fo.de/klima
Wettbewerb zur
Abfallvermeidung
Die Europäische Woche der Abfallver-
meidung dreht sich 2025 um die Ver-
meidung von Elektroschrott. Die Ab-
fallwirtschaft des Landratsamtes sucht 
Ideen zum Basteln mit und Reparieren 
von alten Elektrogeräten. Für eine Teil-
nahme schicken Sie eine Beschreibung 
Ihres Meisterstücks (mit Bild) bis 
zum 01.10.25 per Post an „Landrats-
amt Forchheim, Abfallwirtschaft, Am 
Streckerplatz 3, 91301 Forchheim“ oder 
per E-Mail an abfallberatung@lra-fo.de.
Die besten zehn Einsendungen erhalten 
Preisgelder bis zu 100 €.
Infos: www.lra-fo.de/wda
Firma Veolia leert die
Gelben Tonnen
Die Firma „Veolia“ ist für die Bereit-
stellung und Leerung der Gelben Tonnen 
im Landkreis Forchheim zuständig. 
Für die Jahre 2024-26 hat das „Duale 
System Zentek“, Köln, diese beauftragt. 
Das Landratsamt ist nicht für die Gelben 
Tonnen zuständig und veröffentlicht nur 
die Abfuhrtermine. Die Gelben Tonnen 
sind Eigentum der Fa. Veolia.
Rückfragen an die Firma Veolia: 0800 
1004337 oder 09131 796170
Reklamation: de-ves-info-nuernberg@
veolia.com
Meldung defekter Tonnen:
de.waste.gelbetonne.forchheim@
veolia.com

BAUEN & WOHNEN KULTUR &  
GESELLSCHAFT



Forchheimer Stadtanzeiger	 - 18 -	 Nr. 19/25

KULTUR & GESELLSCHAFT

Das Junge Theater präsentiert

Vom 11. bis 14. September 2025 ver-
wandelt sich das KulturSommerQuartier 
wieder in eine Bühne für den Neuen 
Zirkus. Das ZirkArt Festival bringt inter-
nationale Artist*innen, Musiker*innen 
und Performer*innen nach Forchheim 
und präsentiert, wie fantasievoll sich 
Zirkus, Theater und Musik verschmelzen 
lassen.
Den Auftakt bildet am Donnerstag das 
kostenlose „Vorglühen“ auf dem Parade-
platz: Lorenz Deutsch eröffnet als der 
skurriler Zeitmaschinen-Erfinder H.G. 
Lawrence mit einer Steampunk-Reise, 
bevor das Flame Rain Theatre aus Öster-
reich mit einem feurigen Spektakel das 
Publikum begeistert. Am Freitag- und 
Samstagabend folgt die große Haupt-
show: Das Berliner GOGO HOME Project 
kombiniert atemberaubende Trapez-
artistik mit den pulsierenden Live-Beats 
des musikalischen Duos Qoniak aus 
der Schweiz und schafft damit ein mit-
reißendes Gesamterlebnis. Um kurz vor 
Mitternacht begeistert Harvey Cobb mit 
seiner Stiefeljonglage „Pink Boots and 
An Alcoholic Sock Puppet“ am Freitag 
das erwachsene Publikum bei der 
ersten ZirkArt Late Night Show im JTF 
(Kasernstr. 9).
Und auch tagsüber im 
KulturSommerQuartier am Samstag 
und Sonntag zeigt das Festival seine 

Vielfalt. Jeweils zwei Showblöcke 
bieten poetische Artistik mit dem 
Cyr-Rad, berührendes Clowntheater, 
witzige Jonglage und überraschende 
Minimalismus-Performances auf dem 
Kunstrad. So entsteht ein Kaleidoskop 
aus Humor, Virtuosität und Poesie.
Zwischen den Aufführungen lädt 
die Swoolish Garage mit Musik und 
einer charmanten Fußbadterrasse 
zum Verweilen ein, der Kinderzirkus 
Buckenhofen präsentiert den Zirkus der 
Zukunft und der Drache Onil des Theater 
Oniversums wird garantiert nicht nur 
die Kinder faszinieren. Wer danach noch 
nicht genug hat, feiert am Samstag ab 
22 Uhr bei der offiziellen Afterparty im 
Schiefen Haus bis in die Nacht weiter.

Infos/Preise
Showblock A / Showblock B / Haupt-
show / Late Night Show:
Erw. 16 €, erm. 13 € /
Kinder (5-14 Jahre) 8 €, erm. 6,50 €
Weitere Infos zu allen Paketen, den 
Tagestickets und der Familienkarte 
unter www.jtf.de.
Karten: bei allen an das Reservix 
Ticketsystem angeschlossenen Vor-
verkaufsstellen, in Forchheim z.B. 
Lotto-Annahmestelle Kefferstein, Horn-
schuhallee 21 (09191/3515930), sowie 
jederzeit online unter www.jtf.de.

Philosophisches Nacht-
café: Pragmatisch denken
Das philosophische Nachtcafé mit Dr. 
Jens Wimmers lädt zum gemeinsamen 
Philosophieren über das Thema „Was 
heißt: pragmatisch denken?“ in die Stadt-
bücherei ein. Pragmatiker*innen sind 
lösungsorientiert vorgehen und wollen 
den gewünschten Effekt bewirken. Aber ist 
die Vorstellung, dass etwas richtig ist, wenn 
es hilft, nicht zu einfach? Philosophisches 
Denken will doch das an sich Richtige 
aufdecken und nicht nur Ausschnitte der 
Lebenswelt, sondern das Ganze als System 
verstehen. Tatsächlich gibt es auch eine 
pragmatische Denkrichtung mit philo-
sophischem Anspruch. Diesen Ansatz 
wollen wir im Philosophischen Nacht-
café durchdenken und diskutieren. Nach 
einem kurzem Impulsvortrag von Dr. Jens 
Wimmers (Universität Bamberg) beginnt 
die Diskussion in kleineren Runden zu be-
stimmten Leitfragen, bevor der Abend mit 
einer philosophischen Vertiefung endet. 
Philosophische Vorkenntnisse sind keine 
Voraussetzung.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.
Wann: 24.09.25, 19 Uhr
Wo: Spitalstr. 3

Tag des offenen Denkmals
Der Tag des offenen Denkmals ist Deutsch-
lands größtes Kultur-Event. Über 5000 
Denkmaltüren, ob in geheimnisvollen 
Burgen, verwinkelten Fachwerkhäusern 
oder prunkvollen Kirchenanlagen öffnen 
am Sonntag, 14. September, deutschland-
weit ihre Türen.

Mit dem historischen Rathaus wird an 
diesem Tag die wohl bekannteste Baustelle 
nur für angemeldete Interessierte geöffnet. 
Achtung: Die Führungen wurden vorab 
über das VHS-Programm angeboten und 
sind schon ausgebucht. Wir zeigen Ihnen 
in dieser Ausgabe des Stadtanzeigers die 
neuesten Baufortschritte in Bildern.

Bereits seit 33 Jahren wird der Tag des 
offenen Denkmals deutschlandweit durch 
die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ko-
ordiniert. Die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz hat in diesem Jahr die Sanierung 
des Rathauses Forchheim mit einem hohen 
fünfstelligen Betrag, der aus Spenden und 
Erträgen der GlücksSpirale stammt, unter-
stützt.Foto: Andre Wirsig
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Auf Anregung der städtischen Heimat-
pflege und nach entsprechender Prüfung 
durch das Landesamt für Denkmal-
pflege wurde im vergangenen Juli der 
alte Forchheimer „Wasserturm“ am 
Dreifaltigkeitsweg (Flurnr. 2078) unter 
der Inventarisierungsnr. D-4-74-126-489 
nachträglich in die Denkmalliste des 
Freistaats Bayern aufgenommen. An-
stoß gab der gegebene Leerstand, nach-
dem sich der Behälter seit längerem 
außer Betrieb befindet. Beim Forch-
heimer Wasserturm handelt es sich 
um einen Wasserhochbehälter, der 
laut Bauinschrift im Jahr 1921 errichtet 
wurde. Er bildet die Front zu einem 
Erdspeicher, der sich im rückseitigen 
Areal befindet, und beinhaltet selbst 
die Pumpanlage. Das Objekt bietet, vom 
Dreifaltigkeitsweg her betrachtet, einen 
durchaus bemerkenswerten Eindruck, 
der vor allem durch die großzügige, viel-
stufige Treppenanlage hervorgerufen 
wird, die zu einem erhöht gelegenen und 
barockisierend gerahmten Eingangs-
portal führt, über dem ein ovales Fenster 
aus Butzenglas eingelassen ist. Die an-
sonsten glatte, in Teilen betonierte 
Fassade weist als weiteres Schmuck-
element lediglich das Stadtwappen mit 
den zwei Fischen auf. Der obere Teil 
zeigt unter dem von betonierten Pfeilern 
getragenen Zeltdach eine Aussichts-
plattform, die über einen um den Turm 
führenden gut gesicherten Treppenauf-
gang erreichbar ist. In früheren Jahr-
zehnten, als die umgebende Vegetation 
noch nicht die jetzige Höhe erreicht 
hatte, bot sich den Spaziergängern und 
Wanderern ein reizvoller Blick über die 
Stadt. Nach den Ausführungen von Dr. 
Lena Grüner vom Landesdenkmalamt 
(danach auch die vorausgehende Bau-
beschreibung) bezeugt das Gebäude 
die zeittypische Architektursprache der 

frühen 1920er Jahre mit Anklängen des 
sogenannten Heimatstils (dem wir in 
Forchheim auch andernorts begegnen). 
Als charakteristisch dürfte auch das 
grundsätzliche Bemühen um eine ge-
stalterische Aufwertung eines Be-
triebsbauwerks, was dem Anliegen des 
Historismus entspricht und sich z. B. in 
der o. g. Pfeilerkolonnade äußert, zu be-
werten sein. Die Errichtung des Wasser-
turms ist im Zusammenhang mit dem 
Ausbau des städtischen Frischwasser-
netzes mit Gussrohrleitungen zu sehen, 
der seit 1882/1883 zu den vorrangigen 
Anliegen der Stadt zählte. Ursache war 
der Durchbruch der Industrialisierung 
mit entsprechender Einwohner- und 
Siedlungsentwicklung. Neue Ressourcen 
an Quellwasser wurden erschlossen, so 
auch die ergiebigen Reservoirs im Keller-
wald bzw. Hainbrunnen. Es handelte 
sich aber auch um ein Element der 
Modernisierung, die wiederum Voraus-
setzung für die unter Bgm. Eduard 
Strecker seit 1884 angestrebte und 1889 
erreichte Kreisunmittelbarkeit bildete. 
Ebenfalls nachträglich in die bayerische 
Denkmalliste aufgenommen wurde 
der Hochbehälter am Waldweg von 
der Winkelreuth nach Serlbach (Flurnr. 
1785/4); er trägt die Inventarisierungsnr. 
D-4-74-126-590. Von außen ist der Hoch-
behälter durch das charakteristische 
Rundtürmchen mit Kegeldach gut wahr-
nehmbar. Die Anlage aus den Jahren 
1961/1962 zeigt, so die Prüfung durch 
das Denkmalamt, einen kompletten Er-
halt der Bauteile aus der Entstehungs-
zeit. Die Qualifizierung als Denkmal ent-
spricht einem Wunsch der Stadtwerke 
sowie der Unteren Denkmalschutz-
behörde der Stadt Forchheim.

Stadtheimatpfleger
Dr. Dieter George

KULTUR & GESELLSCHAFT

Neue Denkmale in Forchheim

Alter „Wasserturm“ am Dreifaltigkeits-
weg

Alter Hochbehälter
� Foto: Stadtwerke Forchheim GmbH

Antrag stellen für 
Kulturfonds Bayern 2026
Noch bis 01.10.25 können kreative 
Projekte bei der Regierung von Ober-
franken für eine Förderung eingereicht 
werden. Der Kulturfonds Bayern, Bereich 
Kunst, unterstützt kulturelle Investitionen 
und Projekte nichtstaatlicher Träger, die 
überregionale, zumindest aber überört-
liche Bedeutung haben. Maßnahmen 
mit zuwendungsfähigen Gesamtaus-
gaben unter 10.000 Euro sind daher von 
der Förderung ausgeschlossen. Für Ver-
anstaltungsreihen ist in der Startphase 
eine Anschubfinanzierung möglich. Aus 
dem Kulturfonds Bayern können Projekte 
aus den Förderbereichen Theater, 
Museen, zeitgenössische Kunst, Musik-
pflege, Laienmusik, Archive, Bibliotheken, 
Literatur, internationaler Ideenaustausch 
und weitere kulturelle Veranstaltungen 
und Projekte gefördert werden.
Antragstellung: www.regierung.ober-
franken.bayern.de
Informationen: https://www.stmwk.
bayern.de/ministerium/kulturfonds.html

Gästeführungen 
 der Touristinfo
Metzgerei-Streifzug
Samstag 13.09.25 10 Uhr
Samstag 20.09.25 10 Uhr
Samstag 27.09.25 10 Uhr
Treff: Metzgerei Schweizer & Reif
Stadtführung
Samstag 13.09.25 10:30 Uhr
Mittwoch 17.09.25 15 Uhr
Samstag 20.09.25 10:30 Uhr
Mittwoch 24.09.25 15 Uhr
Samstag 27.09.25 10:30 Uhr
Treff: Tourist-Info
Kulinarischer Stadtrundgang
Samstag 13.09.25 11 Uhr
Samstag 20.09.25 11 Uhr
Samstag 27.09.25 11 Uhr
Treff: Tourist-Info
Genießertour
Samstag 13.09.25 10:30 Uhr
Treff: Tourist-Info
Bierkellerführung
Sonntag 28.09.25 16 Uhr
Treff: Infotafel Kellerwald

Informationen und Anmeldung:
Kappellenstr. 16, Kaiserpfalz

Tel. 09191 714 – 338
tourist@forchheim.de

www.forchheim-erleben.de
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Führung „Kennen wir 
uns?“ mit Günter Brinke

Johann Baptist Seeberger� Foto: Brinke 
GmbH, Pfalzmuseum

50 eindrucksvolle Porträtfotografien 
aus den 1920er Jahren zeigt die Sonder-
ausstellung „Kennen wir uns?“ noch bis 
zum 31.10.25 (Dienstag bis Sonntag, 
10–17 Uhr) im Pfalzmuseum Forchheim.

Günter Brinke, Fotograf und Senior-
Chef des gleichnamigen Foto-Ge-
schäftes am Paradeplatz, auf dessen 
Dachboden insgesamt rund 1700 Glas-
platten-Negative mit historischen Auf-
nahmen gefunden wurden, wird an 
mehreren Terminen persönlich in der 
Ausstellung anwesend sein und für 
Fragen zur Verfügung stehen. Neben der 
Ausstellung im Pfalzmuseum wird ein 
Teil der Fotografien auch in den Schau-
fenstern der Forchheimer Innenstadt 
präsentiert - damit wird die Stadt selbst 
zum erweiterten Museumsraum.

Die technisch brillanten und ästhetisch 
faszinierenden Aufnahmen von 
Menschen aus allen Gesellschafts-
schichten sind weit mehr als eine 
historische Rückschau – sie ist ein 
kulturelles Gedächtnis Forchheims.
Das Pfalzmuseum ruft weiterhin alle 
Forchheimer*innen auf:
Erkennen Sie jemanden?
Könnte es sich um Ihre Urgroßmutter, 
einen Onkel oder entfernte Verwandte 
handeln?
Helfen Sie mit, den anonymen Ge-
sichtern ihre Namen, Geschichten und 
Stimmen zurückzugeben!
Wann: 21.09., 05.10., 19.10.25, jeweils 15 Uhr
Wo: Kapellenstr. 16

KULTUR & GESELLSCHAFT

Cabarett & Comedy  
im Jungen Theater

Matthias Walz – „Der böse Mann am 
Klavier“
Musikkabarettisten Matthias Walz be-
geisterte schon mehrfach das Forch-
heimer Publikum. Nun kommt er zu 
einem Zusatztermin ins Junge Theater 
Forchheim.
Infos / Preis
VVK 28,50 €, erm. 23,00 € / AK 31,00 €, 
erm. 25,50 € (inkl. Gebühren)
www.jtf.de
Wann: 19.09.2025, 20 Uhr
Wo: Sparkasse, Klosterstr. 14

Till Frömmel live! - „Nordlicht – 
Impro-Comedy & Magie“
Irrwitziges Improvisationstalent trifft 
auf überraschende Zauberkunst: Till 
Frömmel, der Wirbelwind des Nordens, 
verspricht einen Abend mit rasanter 
Comedy und einzigartigen Illusionen 
rund um seine Heimat an der Ostsee.
Infos / Preis
VVK 24,10 €, erm. 18,60 € / AK 26,10 €, 
erm. 21,10 € (inkl. Gebühren)
www.jtf.de
Wann: 20.09.2025, 20 Uhr
Wo: JTF, Kasernstr. 9

Vorverkauf für 
Balthasar-Neumann-

Musiktage
Das Kuratorium zur Förderung von 
Kunst und Kultur im Forchheimer 
Land e.V. lädt vom 09.-12.10.25 zu den 
Balthasar-Neumann-Musiktagen ein. Ab 
sofort sind Tickets im Vorverkauf erhält-
lich.

Das Programm 2025 setzt neue Akzente 
im Zeichen barocker Klangkunst.

Tickets: Kulturamt des Landkreises, 
Buchhandlung ’s Blaue Stäffala, 
Ticketshop Kefferstein sowie unter 
kuratorium-forchheim.reservix.de und 
in allen VVK-Stellen der Nürnberger 
Nachrichten.
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FORCHHEIM BILDET AUS 

wwwwww..ffoorrcchhhheeiimm..ddee//sstteelllleennaauusssscchhrreeiibbuunnggeenn  
  

Mehr Informationen und Bewerbung unter: 
 

DEIN JOB. 

  

30 Tage Urlaub, Silvester 
und Weihnachten frei 

Kostenlose 
VHS-Kurse 

 

Umfassende Betreuung durch 
fachliche Ausbilder vor Ort 

Zahlung nach Tarifvertrag 
Inkl. Weihnachtsgeld 

Betriebsausflüge und  
Personalversammlungen 

   

Ausbildung zum*zur  
  

 FFaacchhaannggeesstteelllltteenn  (m/w/d) für SSyysstteemmiinntteeggrraattiioonn  
 FFaacchhaannggeesstteelllltteenn  (m/w/d) für  BBääddeerrbbeettrriieebbee  
 FFoorrssttwwiirrtt**iinn  (m/w/d)  
 GGäärrttnneerr**iinn  (m/w/d)  Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau  
 GGäärrttnneerr**iinn  (m/w/d) Fachrichtung Zierpflanzenbau  
 KKFFZZ--MMeecchhaattrroonniikkeerr**iinn  (m/w/d) für Nutzfahrzeuge 
 SSttrraaßßeennbbaauueerr**iinn  (m/w/d) 
 VVeerrwwaallttuunnggssffaacchhaannggeesstteelllltteenn  (m/w/d) 

 
Praxisintegrierte Ausbildung zum*zur 
 

 EErrzziieehheerr**iinn  (m/w/d) PiA  
 KKiinnddeerrppfflleeggeerr**iinn  (m/w/d) mit erhöhtem Praxisanteil - KiPrax  

 
Praktikum 
 

 Berufspraktikant*innen (m/w/d) 
 Erzieherpraktikant*innen (m/w/d) im sozialpäd. Einführungsjahr (SEJ) 
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Gremiensitzungen  
des Stadtrates Forchheim
Diese Sitzungen sind öffentlich:
•	 16.09.25, 16:15 Uhr 

Planungs- und Umweltausschuss
•	 17.09.25, 16:15 Uhr 

Finanzausschuss
•	 18.09.25, 16:15 Uhr 

Haupt-, Personal- und Kulturausschuss
•	 22.09.25, 16:15 Uhr 

Rathaussanierungsausschuss
Wo: Soccerhalle,
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 14, Forchheim
Änderungen vorbehalten. Aktuelle Termine im Rats- und Bürger-
informationssystem unter https://forchheim.gremien.info

Allgemeine Bekanntmachungen

Genehmigung einer Ausnahme gemäß 
§ 23 Abs. 1 LadSchIG im Rahmen  
des Forchheimer Weihnachtsmarktes 
am 05.12.2025
Die Regierung von Oberfranken erlässt folgenden

Bescheid:
1. Es wird im öffentlichen Interesse bewilligt, dass alle Verkaufs-

stellen im Innenstadtbereich der Großen Kreisstadt Forch-
heim innerhalb der Markierung im beigefügten Lageplan

am Freitag, den 05.12.2025,
in der Zeit von 20:00 bis 22:00 Uhr

zur Versorgung der Besucher anlässlich der Veranstaltung des 
Forchheimer Weihnachtsmarktes rings um die historische 
Kaiserpfalz geöffnet sein dürfen. Der räumliche Geltungs-
bereich im beigefügten Lageplan umfasst die innerhalb der 
Markierung gelegenen Verkaufsstellen im Innenstadtbereich. 
Die Bewilligung ist durch die Große Kreisstadt Forchheim in 
geeigneter Weise ortsüblich bekanntzumachen. Der als An-
lage beigefügte Lageplan ist Bestandteil des Bescheides.

2. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben.

Gründe:
I.

Mit Schreiben vom 24.01.2025, eingegangen bei der Regierung 
von Oberfranken am 31.01.2025, beantragte die Große Kreis-
stadt Forchheim die Bewilligung einer Verlängerung der 
Ladenöffnungszeiten im Innenstadtbereich für Freitag, den 
05.12.2025, bis 22:00 Uhr. Begründet wurde der Antrag im 
Wesentlichen mit dem erwarteten erhöhten Besucherauf-
kommen anlässlich der Veranstaltung des Forchheimer 
Weihnachtsmarktes mit überregionaler Ausprägung und 
dem Vorliegen eines öffentlichen Interesses. Die Große Kreis-
stadt Forchheim führte hierzu aus, dass zum Forchheimer 
Weihnachtsmarkt täglich bis zu 4.500 Besucher erwartet 
werden. Die fantasievolle Weihnachtsbeleuchtung taucht 
die Weihnachtsbuden um die historische Kaiserpfalz in eine 
bezaubernde Atmosphäre. Die musikalische Untermalung 
lädt zum Beisammensein und Träumen ein. Neben engels-
gleichem Chorgesang und Blasmusik gibt es auch Pop und 
Rock und weitere musikalische Darbietungen. Zudem gibt 
es einen märchenhaft leuchtenden Adventskalender zu be-
staunen, welcher seit 1996 ein Besuchermagnet ist. 

Mit eindrucksvoller Lichtershow wird das Geheimnis hinter 
jedem Fenster des Adventskalenders an der Kaiserpfalz gelüftet.

II.
1. Die Regierung von Oberfranken ist nach § 23 Abs. 1 Satz 

3 LadSchlG i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über 
gewerbeaufsichtliche Zuständigkeiten (ZustV-GA) und Nr. 8.4 
der Anlage zur ZustV-GA für die Bewilligung der Ausnahme 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 LadSchlG zuständig, da der Anlass für 
die Bewilligung auf den Regierungsbezirk begrenzt ist.

2. Dem Ersuchen der Großen Kreisstadt Forchheim auf Er-
teilung einer Ausnahmebewilligung nach § 23 Abs. 1 Satz 
1 LadSchlG wird stattgegeben.
Abweichend von § 3 Satz 1 Nr. 2 LadSchlG müssen alle Ver-
kaufsstellen innerhalb der Markierung im beigefügten Lage-
plan am Freitag, den 05.12.2025, bis 6:00 Uhr und ab 22:00 Uhr 
für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein.
Es besteht ein öffentliches Interesse zur Bewilligung der 
Ausnahme, da im Hinblick auf die Veranstaltung des Forch-
heimer Weihnachtsmarktes am 05.12.2025 ein über das 
normale Maß hinausgehender Besucherandrang zu er-
warten ist. Eine Verkürzung des Ladenschlusses von 20:00 
Uhr auf 22:00 Uhr ist deshalb zur Versorgung einer größeren 
Menschenmenge dringend nötig. Ausnahmsweise wird 
daher befristet eine von der gesetzlichen Regelung des § 3 
Satz 1 Nr. 2 LadSchlG abweichende Öffnungszeit bewilligt.

3. Das Verfahren ist nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2, Art. 4 Satz 1 Nr. 
2 Kostengesetz (KG) kostenfrei.

Hinweise:
1. Durch die Bewilligung in Ziffer 1 dieses Bescheides 

werden die gesetzlichen bzw. tariflichen Bestimmungen 
über die zulässige Arbeitszeit nicht berührt. Ins-
besondere die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie des Mutterschutz-
gesetzes sind einzuhalten. Den Arbeitnehmern ist ein an-
gemessener Freizeitausgleich zu gewähren.

2. Die Bewilligung in Ziffer 1 dieses Bescheides kann jeder-
zeit widerrufen werden (§ 23 Abs. 1 Satz 2 LadSchlG).

3. Die Bewilligung in Ziffer 1 dieses Bescheides erledigt sich, 
wenn die anlassgebende Veranstaltung des Forchheimer 
Weihnachtsmarktes am 05.12.2025 nicht stattfindet (Art. 
43 Abs. 2 BayVwVfG).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem

Bayer. Verwaltungsgericht in Bayreuth,
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth,
erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig, sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt.
Mit freundlichen Grüßen

gez.
Zingler
Regierungsdirektor

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Stadtbauamt

Baugenehmigung - Hainstraße 2
Es wird öffentlich bekannt gemacht, dass die Stadt Forch-
heim mit Bescheid vom 21.08.2025 für das Baugrundstück in 
in Forchheim, Hainstraße 2, Flurnummer 1957, Gemarkung 
Forchheim Genehmigung für die Errichtung eines Mehr-
familienhauses mit 8 Wohneinheiten erteilt hat.
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können von sämt-
lichen Beteiligten nach Art. 29 BayVwVfG während der all-
gemeinen Parteiverkehrszeiten (Montag bis Freitag von 8:00 
Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:30 
Uhr) im Stadtbauamt, Dienststelle Bauordnung, Denkmal-
schutz und -pflege, Bayreuther Straße 6, 91301 Forchheim im 
1. Obergeschoss eingesehen werden. Wir bitten Sie, bei ge-
planter Einsichtnahme vorab einen Termin zu vereinbaren. 
Die Kontaktdaten unserer Dienststelle können Sie dem Inter-
netauftritt der Stadt Forchheim entnehmen.
Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer der 
benachbarten Grundstücke wird hiermit durch die öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung als bewirkt. Mit Ablauf einer Frist von einem 
Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind 
alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvor-
haben ausgeschlossen.
Das zuvor bezeichnete Bauvorhaben war genehmigungs-
pflichtig. Der Antragsteller hat unter Beifügung der erforder-
lichen Bauvorlagen schriftlich die baurechtliche Genehmigung 
bei der als Baugenehmigungsbehörde zuständigen Großen 
Kreisstadt Forchheim beantragt. Der Bauantrag wurde von 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde geprüft. Soweit geboten, 
wurden die zu beteiligenden Behörden angehört, Gutachten 
eingeholt und durch Rotstifteintrag in den Plänen oder Auf-
lagen in den Beiblättern des Bescheides, auf die Einhaltung 
bestehender gesetzlicher Forderungen hingewiesen.

Begründung
Bei dem gegenständlichen Vorhaben handelt es sich um die 
Errichtung eines Mehrfamilienhauses. Auf dem Grundstück 
sollen der bestehende Baukörper sowie die Nebenanlagen 
abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der 
dreigeschossige Baukörper mit zusätzlich ausgebautem 
Dachgeschoss soll durch ein ca. 45°-geneigtes Satteldach ab-
geschlossen werden. Das Dachgeschoss wird dabei nicht als 
Vollgeschoss ausgebildet. Das Gebäude soll Maße von etwa 
25,1 m auf ca. 9,7 m aufweisen. An der Südseite sind ein Vor-

bau mit Maßen von ca. 1,5 m auf etwa 8,1 m sowie Balkone 
im ersten und zweiten Obergeschoss mit den Maßen von ca. 
2,6 m auf etwa 2,8 m geplant. Es werden 8 Wohneinheiten 
geschaffen. Im Norden des Baugrundstücks werden 8 Stell-
plätze hergestellt. Die Stellplätze sollen durch zwei Baum-
pflanzungen gegliedert und begrünt werden. Im nordöst-
lichen Bereich des Grundstücks ist eine kleine Nebenanlage 
für Fahrräder und Müllunterbringung und im südöstlichen Be-
reich ein Kinderspielplatz geplant.

Bauplanungsrecht:
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des rechts-
verbindlichen Bebauungsplanes Nr. 4/2-1 aus dem Jahre 1956. 
Dieser setzt Baurecht innerhalb von Baulinien fest. Das Maß 
baulicher Nutzung wird mit 2W+D festgesetzt, folglich ist die 
geplante dreigeschossige Bauweise zulässig. Zur Ermittlung 
der zulässigen Grundfläche ist die seit 1962 gültige BauNVO 
heranzuziehen. Das Gebiet entspricht einem Allgemeinen 
Wohngebiet, die anzusetzende zulässige Grundfläche gem. § 
19 Abs. 4 Satz 2 liegt demnach bei 0,6. Die zulässige Grund-
fläche von 0,6 wird eingehalten.
Der Hauptbaukörper überschreitet die festgesetzten Bau-
linien in östlicher Richtung um ca. 7,6 m, der Vorbau und die 
Balkone die südlichen Baulinien. Die geplante Nebenanlage 
für Mülltonnen und Fahrradabstellplätze befindet sich voll-
ständig außerhalb der Baugrenzen. Daher sind Befreiungen 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes erforderlich. Die 
Befreiungen war zu erteilen, da aufgrund der angespannten 
Wohnungssituation in Forchheim und dem Potential der 
Grundstücksgröße der beantragten Nachverdichtung städte-
baulich zugestimmt werden kann.
Es werden weder die Grundzüge der Planung noch nachbar-
schaftliche Belange beeinträchtigt. Zudem erfährt das Grund-
stück durch die Begrünungsmaßnahmen entsprechend des 
Freiflächenplanes eine optische und kleinklimatische Auf-
wertung.

Stellplatzsatzung:
Gemäß der Satzung der Stadt Forchheim für die Herstellung 
von Stellplätzen in der derzeit gültigen Fassung sind für das 
Bauvorhaben nach den darin gültigen Richtzahlen 8 Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge sowie 16 Fahrradabstellplätze 
herzustellen. Diese werden auf dem Baugrundstück selbst 
nachgewiesen. Die Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind ver-
sickerungsfähig (beispielsweise mit Rasengittersteinen) her-
zustellen. Die Fahrradabstellplätze sind gem. §3 Abs. 4 Forch-
heimer Stellplatzsatzung zu gestalten.
Gem. Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayBO ist das gegenständliche Bau-
vorhaben in die Gebäudeklasse 4 einzuteilen.
Die Baugenehmigung konnte erteilt werden, da das Bauvor-
haben keinen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegen-
steht, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren ge-
prüft wurden. (Art. 68 Abs. 1 BayBO). Die Baugenehmigung 
wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt (Art. 68 
Abs. 5 BayBO).
Die Große Kreisstadt Forchheim ist zum Erlass dieses Be-
scheids sachlich (Art. 53 BayBO i. V. m. § 1 Abs. 1 Verordnung 
über Aufgaben der Großen Kreisstädte (GrKrV)) und örtlich 
(Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG)) als untere Bauaufsichtsbehörde zuständig.

Stadt Forchheim

gez. Kindler
Sachgebietsleiter
Bauaufsichts- u. Denkmalschutzbehörde
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I. Bekanntmachung
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Aufstellungsbeschluss im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 3 Abs. 1 i.V.m. § 13 a BauGB und frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 7/3-3 (Änderung), 
Gebiet Forchheim-Burk, Bereich nördlich Bürgermeister-
Reck-Straße, Kindertageseinrichtung „An der Schule“
Der Stadtrat hat am 21.07.2025 beschlossen, den Bebauungs-
plan Nr. 7/3-3 für den oben genannten Bereich zu ändern.
Der räumliche Geltungsbereich mit einer Größe von circa 0,5 
ha umfasst Teile des Flurstücks 359 und die Flst. Nr. 368/32, 
Gemarkung Burk.

Mit der Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans 
Nr. 7/3-3 verfolgt die Stadt Forchheim insbesondere folgende 
städtebauliche Zielsetzungen:
•	 Bereitstellung von Flächen für den Gemeinbedarf für eine 

Kindertagesstätte, zur Deckung der Nachfrage an Be-
treuungsplätzen im Stadtteil Burk.

In der Sitzung des Stadtrates vom 21.07.2025 wurde zeit-
gleich der Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungs-
plans vorgestellt, gebilligt und der Beschluss zur frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3(1) BauGB sowie der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) 
BauGB gefasst.

Der Entwurf der Bebauungs- und Grünordnungsplanes kann 
mit der Planzeichnung und Begründung in der Zeit vom

15.09.2025 bis 17.10.2025
online/digital auf der Website der Stadt Forchheim unter 
https://www.forchheim.de/bauen-mobilitaet/stadtent-
wicklung/aktuelle-planauslegungen eingesehen werden.
Als zusätzlicher Bürgerservice liegen die Flächennutzungsplan-
änderung während des vorgenannten Zeitraums der Öffentlich-
keitsbeteiligung auch während der allgemein bekannten Dienst-
stunden bei der Stadt Forchheim (Stadtbauamt Forchheim, 
Birkenfelderstraße 4, Erdgeschoss, im Foyer des Stadtbauamts) 
öffentlich aus. Über den Inhalt der Auslegung wird durch Frau 
Seubert (09191/714-329) fernmündlich Auskunft erteilt. Er-
gänzend besteht die Möglichkeit, nach vorher erfolgter tele-
fonischer Terminvereinbarung unter o.g. Telefonnummer vor Ort 
persönlich Auskunft erteilt zu bekommen.

Jeder hat während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
Gelegenheit Stellungnahmen abzugeben. Es können An-
regungen schriftlich, vorzugsweise elektronisch an planung@
forchheim.de, vorgebracht oder während der Dienststunden 
nach vorheriger Vereinbarung zur Niederschrift der Stadt 
Forchheim erklärt werden.
Anregungen oder Bedenken, die auf schriftlichem oder 
elektronischem Wege übermittelt werden, können nur be-

rücksichtigt werden, wenn die postalischen Adressdaten des 
Absenders zweifelsfrei angegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 6 Satz 1 
BauGB bei der Beschlussfassung über die Flächennutzungs-
planänderung unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt 
Forchheim den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Flächen-
nutzungsplanänderung nicht von Bedeutung ist.

Hinweis zum Datenschutz: Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 
1 Buchstabe e (DSGV) i. v. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Stellungnahmen ohne vollständige Absenderangaben er-
halten keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.

Forchheim, 19.08.2025
Stadt Forchheim

gez.
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister

Widmung 1021/9
Verfügung
Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG);
• Widmung der Fl.Nr. 1021/9, Gem. Forchheim als Ver-
längerung der Bügstraße zur Ortstraße gem. Art. 6 
BayStrWG

Aufgrund des Stadtratsbeschluss vom 21.07.2025 wird das 
Grundstück 1021/9 als Ortstraße nach Art. 6 BayStrWG ge-
widmet. Das Grundstück verlängert die Bügstraße (Blatt 58/
Straße 55) und soll diverse verkehrsrechtliche Anordnungen 
vereinfachen.
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Verfügung
Die beschriebene Straßenfläche wird entsprechend ihrer 
Verkehrsbedeutung gem. Art. 6 BayStrWG zur Ortsstraße ge-
widmet.
Die Verfügung wird am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Forchheim 
wirksam.
Die Widmungsunterlagen können bei der Stadt Forchheim, 
Stadtbauamt, Birkenfelderstraße 4, Zi.Nr. 7 im EG, während 
der Dienstzeiten Mo.-Fr. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, eingesehen 
werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, 
Friedrichstr. 16,
(Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth).

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Erhebung einer Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Erhebung einer Klage per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen!
Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt, wird kraft Bundes-
recht in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten in-
folge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
Forchheim, den 28.08.2025
Stadt Forchheim
gez.
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister

Kurzzeitige Absenkung der Wiesent 
am 01.10.2025
Im Rahmen der regelmäßigen Bauwerksprüfungen nach 
DIN 1076 finden Brückenbauwerksuntersuchungen an der 
Wiesent zwischen dem Schwedenkraftwerk und der ehe-
maligen Spinnerei statt.

Für die Durchführung dieser Prüfung ist es erforderlich, den 
Wasserspiegel der Wiesent in diesem Bereich am 01.10.2025 
für etwa einen halben Tag um rund 30 cm abzusenken.

Durch diese Maßnahme können die Prüfungen ordnungs-
gemäß und vollständig erfolgen. Für die Anlieger entstehen 
dadurch keine weiteren Einschränkungen, mit ökologischen 
Beeinträchtigungen für Flora und Fauna ist durch eine aus-
reichende Restwassermenge nicht zu rechnen.

Hiervon werden die Beteiligten im Einvernehmen mit dem 
Landratsamt Forchheim als Wasserrechtsbehörde und der 
Unteren Naturschutzbehörde in Kenntnis gesetzt.

Etwaige Einwendungen gegen die beabsichtigte Absenkung 
sind bitte unverzüglich, spätestens bis

25. September 2025
schriftlich oder zur Niederschrift beim Stadtbauamt Forch-
heim, Birkenfelderstr. 4 (Telefon 09191/714448 – Frau Schrade 
bzw. 09191/714376 – Herr Faber) vorzubringen.

Wir bitten um Verständnis für die kurzfristige Absenkung des 
Wasserspiegels.

Stadt Forchheim

gez.
Schrade

Ordnungsamt

Liste Fundsachen bis Juli 2025
BEKANNTMACHUNG

Im Fundbüro der Stadt Forchheim, Sattlertorstr. 5, be-
finden sich derzeit folgende Fundsachen:
• Schlüssel (auch Autoschlüssel)
• Brillen
• Mobilfunkgeräte (Handy: I-Phone, Smartphone)
• 1 Laptop
• diverser Schmuck (auch aus Königsbad)
• Rucksäcke, Taschen, Schirme, Jacken, Mützen aus dem 

Bus
• mehrere Jacken, Pullover, ...
• 1 Akustik-Gitarre mit Tasche
• 1 Angel
• 1 Ladekabel für E-Auto
Vom Annafest:
• mehrere Schlüssel (auch 1 Motorradschlüssel)
• 1 Digitalkamera
• 1 Geldbörse mit höherem Geldbetrag
• 1 InEar-Kopfhörer mit Ladecase
• 1 schwarze Tasche mit Brille und Fahrradschlauch
• mehrere Regenschirme
• mehrere Jacken / Pullover
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Zweiräder:
• ca. 30 Fahrräder (Damen-, Herren-, City-, Trekkingrad, 

Mountainbike)
• 2 Kinderfahrräder
• 4 Tretroller
Die Liste der aufgeführten Fundgegenstände beinhaltet auch die, 
aus Bus (von Schmetterling Reisen), Königsbad und Bücherei bis 
Juli 2025. (Verlorene Handtücher, Badebekleidung, Schwimm-
brillen… verbleiben im Königsbad Forchheim)

Forchheim, den 03.09.2025
STADT FORCHHEIM

gez. Jakob
Fundamt der Stadt Forchheim

Finanzverwaltung

Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung der Stadt 
Forchheim für das Haushaltsjahr 2025
Der Stadtrat hatte am 18.02.2025 und am 26.06.2025 die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

Das Landratsamt Forchheim als Rechtsaufsichtsbehörde hat die 
nach Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 der Gemeindeordnung er-
forderliche Genehmigung mit Schreiben vom 08.08.2025 erteilt.

Aufgrund dessen konnte die Haushaltssatzung am 28.08.2025 
ausgefertigt werden und wird nunmehr hiermit gemäß Art. 65 
Abs. 3 der Gemeindeordnung bekannt gemacht.

I.
Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Forchheim
für das Haushaltsjahr

2025
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die 
Stadt Forchheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit
dem Gesamtbetrag der Erträge 113.044.407 €
dem Gesamtbetrag der Auf-
wendungen von 128.993.905 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von -15.949.498 €

2. im Finanzhaushalt
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von 86.536.807 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von 118.064.105 €
und einem Saldo von -31.527.298 €

b) aus Investitionstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von 19.720.953 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von 58.688.255 €

und einem Saldo von -38.967.302 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von 25.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von 3.050.100 €
und einem Saldo von 16.949.900 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts
(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) 
von -48.544.700 €

ab.
§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter Berück-
sichtigung fortgeltender Kreditgenehmigungen aus den Vor-
jahren auf 20.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 
29.230.000 Euro festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Gewerbesteuer �  350 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan der Stadt Forch-
heim wird auf 17.300.000 Euro festgesetzt.

§ 6
(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Ausgaben des städtischen Treuhänders 
GWS Forchheim GmbH
a) als Sanierungsträger für die Stadt 

Forchheim wird festgesetzt auf 50.000 Euro
b) als Sanierungsträger für das Projekt 

„Soziale Stadt“ wird festgesetzt auf 50.000 Euro
(2) Die Grundsteuerhebesätze wurden festgesetzt

auf (nachrichtliche Nennung):
a) Grundsteuer A 390 v. H.
b) Grundsteuer B 335 v. H.

§ 7
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Forchheim, den 28.08.2025
STADT FORCHHEIM
gez.
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister

II.
Gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung liegt der Haus-
haltsplan vom Freitag, den 12.09.2025 bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der 
Stadtkämmerei, Schulstr. 2, II. Stock, Zimmer-Nr. 227 und 230, 
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich aus.

Forchheim, den 28.08.2025
gez.
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
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Kulturamt

Benutzungs- und Gebührenordnung 
der Stadtbücherei Forchheim

der Großen Kreisstadt Forchheim
Stadtbücherei

______________________________
vom 07.08.2025

(Beschluss des Stadtrates vom 27.05.2025)

Amtsblatt Nr. 19 vom 12.09.2025
Aufgrund von Art. 24 Abs. 1 Ziffer 1 GO erlässt die Stadt Forch-
heim die nachfolgende Satzung:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung 
der Stadt Forchheim. Zweck der Stadtbücherei ist 
die Förderung der schulischen, der berufsbezogenen 
und freien Bildung, der Information und der Freizeit-
gestaltung. Sie steht jedermann zur Verfügung. Das Be-
nutzungsverhältnis ist privatrechtlicher Natur.

§ 2
Benutzung

(1) Für die Ausleihe von Medien wird gegen Vorlage des Bundes-
personalausweises oder anderer gleichwertiger amtlicher 
Ausweispapiere ein Büchereiausweis ausgestellt.

(2) Vertreter*innen von Schulen, Kindertageseinrichtungen 
und Institutionen müssen zusätzlich eine Vollmacht 
vorlegen. Minderjährige müssen durch eine/n gesetz-
liche*n Vertreter*in angemeldet werden, die/der mit 
der Registrierung ihr Einverständnis zum Entleihen 
von Medien geben und die Garantiehaftung hinsicht-
lich aller nach dieser Benutzungsordnung möglichen 
Forderungen übernehmen. Ansprüche gegen die Minder-
jährigen bleiben hiervon unberührt.

(3) Die personenbezogenen Angaben werden unter Be-
achtung der geltenden Datenschutzbestimmungen 
elektronisch gespeichert.

(4) Mit der Online-Registrierung bzw. persönlichen Anmeldung 
erkennen die Benutzer*innen bzw. ihre gesetzlichen Ver-
treter*innen diese Benutzungs- und Gebührenordnung an.

(5) Der Büchereiausweis ist bei der Ausleihe von Medien vor-
zuweisen. Sein Verlust ist der Stadtbücherei unverzüglich 
anzuzeigen. Der Büchereiausweis ist nicht übertragbar. 
Für Schäden, die der Stadtbücherei durch missbräuch-
liche Verwendung entstehen, haftet der/die Benutzer*in, 
auf dessen/deren Name der Ausweis ausgestellt ist.

(6) Ein Wohnungswechsel oder eine Namensänderung sind 
der Stadtbücherei unter Vorlage des Bundespersonal-
ausweises, anderer gleichwertiger amtlicher Ausweis-
papiere oder Meldebestätigung umgehend mitzuteilen.

§ 3
Nutzung des Internets

und der bereitgestellten Geräte mit Internetzugang
(1) Die Bücherei stellt in den Räumen der Bücherei Geräte 

mit Internetzugang (z.B. PCs, Tablets) zur Verfügung 
sowie Internetzugang per WLAN. Die Internetnutzung ist 
technisch eingeschränkt.

(2) Der/die Nutzer*in des durch die Bücherei bereitgestellten 
Internetzugangs verpflichtet sich zur Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Strafrechts, 
Urheberrechts und Jugendschutzgesetzes und der all-
gemeinen Internet-Spielregeln (Netiquette). Der Aufruf 
von Seiten, die dem Auftrag der Stadtbücherei Forch-
heim widersprechen (insbesondere Gewalt und Porno-
graphie) ist untersagt.

(3) Es ist nicht gestattet, Änderungen an den Arbeitsplatz- 
und Netzkonfigurationen durchzuführen, technische 
Störungen selbständig zu beheben und Programme von 
mitgebrachten Datenträgern oder aus dem Netz an den 
Arbeitsplätzen zu installieren.

(4) Einige elektronische Büchereiangebote können nur mit 
einem gültigen Büchereiausweis genutzt werden.

(5) Beim Kopieren oder Ausdrucken von Texten, Bildern und 
Software etc. ist das Urheberrecht zu beachten (siehe § 
4 Abs. 3).

§ 4
Behandlung der Medien, Haftung der Benutzer*innen

(1) Jede/r Benutzer*in ist verpflichtet, die Medien pfleglich 
zu behandeln und vor Verlust, Verschmutzung oder Be-
schädigung zu schützen. Jede/r Benutzer*in hat sich vom 
Zustand der Medien zu überzeugen und Beschädigungen, 
Verschmutzungen oder Unvollständigkeit vor der Ausleihe 
dem Personal der Stadtbücherei anzuzeigen.

(2) Für den vollständigen oder teilweisen Verlust während 
der Ausleihe haftet der/die Benutzer*in ohne Rücksicht 
darauf, ob ihn/sie ein Verschulden trifft. Dieselbe Haftung 
gilt auch für Beschädigungen und Verschmutzungen der 
entliehenen Medien, es sei denn, die Beschädigungen 
bzw. Verschmutzungen wurden dem Personal der 
Bücherei vor der Ausleihe angezeigt oder waren bereits 
dokumentiert. Ersatz ist in Höhe des Neubeschaffungs-
preises bzw. der Reparatur-, Reinigungs- oder Ersatzteil-
kosten zu leisten.

(3) Die Benutzer*innen sind verpflichtet, eventuell vor-
handene Urheberrechte oder sonstige Rechte Dritter 
an den entliehenen oder zur Einsicht bereitgestellten 
Medien zu beachten. Sie stellen die Stadtbücherei Forch-
heim diesbezüglich von jeder Haftung frei.

§ 5
Aufenthalt in den Büchereiräumen

(1) Während des Aufenthaltes in der Stadtbücherei stehen 
im Erdgeschoss Schließfächer für persönliche Gegen-
stände zur Verfügung.

(2) Die Stadtbücherei behält sich vor, nach Schließung 
der Stadtbücherei belegte Schließfächer zu leeren. Die 
Gegenstände aus den Schließfächern sind innerhalb 
von drei Öffnungstagen in der Stadtbücherei abzuholen, 
der Schließfachschlüssel ist zurückzugeben. Soweit die 
Gegenstände nicht abgeholt werden und der Eigentümer 
nicht festgestellt werden kann, werden die Gegenstände 
dem Fundbüro der Stadt Forchheim übergeben.

(3) Der Verlust eines Schließfachschlüssels ist der Stadt-
bücherei unverzüglich anzuzeigen. Die Person, die das 
Schließfach benutzt hat, ist dazu verpflichtet, der Stadt-
bücherei die Aufwendungen zu erstatten, die der Stadt-
bücherei auf Grund des Verlusts des Schlüssels entstehen.
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(4) Während des Aufenthaltes in der Bücherei ist darauf zu 
achten, dass die Lautstärke bei Gesprächen oder bei 
der Nutzung elektronischer Geräte nicht zu Störungen 
anderer Benutzer*innen führt. Mobiltelefone sind lautlos 
zu stellen. Das Essen von geruchsneutralen Speisen und 
Trinken ist nur im Lesecafé gestattet.

(5) Die Benutzer*innen haben sich so zu verhalten, dass 
andere Menschen nicht gestört, belästigt, beschimpft, 
beleidigt, diskriminiert oder in der Benutzung der 
Bücherei bzw. in ihrer Arbeit beeinträchtigt werden.

(6) Die Beschäftigten haben keine Aufsichtspflicht für Kinder, 
die sich in den Räumen der Bücherei aufhalten. Die Be-
nutzung von Inlinern oder ähnlichem ist im gesamten Ge-
bäude untersagt. Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. 
Ausgenommen hiervon sind Behindertenbegleithunde.

(7) Das Personal der Stadtbücherei übt das Hausrecht aus. 
Die Benutzer*innen sind verpflichtet, den Anordnungen 
des Büchereipersonals Folge zu leisten. Weitere Be-
nutzungsregelungen können in einer Hausordnung fest-
gelegt werden.

§ 6
Ausleihe und Rückgabe

(1) Der/die Benutzer*in verbucht bei der Ausleihe die Medien 
mit seinem/ihrem Büchereiausweis an den Selbstver-
buchungsterminals oder per App. Eine Begrenzung 
der Anzahl der ausgeliehenen Medien oder Ausleih-
beschränkungen aus sonstigen Gründen werden durch 
Aushang bekannt gegeben.

(2) Einzelheiten zu Ausleihfristen, Kontingenten und Ver-
längerungen werden auf der Website der Stadtbücherei 
und per Aushang in den Räumen der Stadtbücherei 
bekannt gegeben.

(3) Die Verlängerung der Ausleihe ist grundsätzlich persön-
lich, telefonisch, schriftlich oder über das Internet mög-
lich. Eine Ausleihverlängerung ist für Medien nur mög-
lich, wenn keine Vorbestellung vorliegt.

(4) Alle ausleihbaren Medien können gegen Gebühr (siehe § 
12 Abs. 1) vorbestellt werden.

(5) Die Bücherei bietet ihren Benutzer*innen einen Er-
innerungsservice per E-Mail an. Die Erinnerung per E-Mail 
ist ohne Gewähr. Einen Anspruch auf eine Erinnerung per 
E-Mail haben Benutzer*innen nicht. Die Erinnerung stellt 
keine Verlängerung der Leihfrist dar. Die Erinnerung ent-
bindet nicht von der Rückgabepflicht und nicht von einer 
späteren Pflicht auf Zahlung von Versäumnis- und Mahn-
gebühren.

(6) Die Rückgabe der Medien erfolgt über die Selbstver-
buchungsterminals. Nach Rückgabe der Medien werden 
diese spätestens am darauffolgenden Öffnungstag auf 
Beschädigungen und Vollständigkeit geprüft.

§ 7
Auswärtiger Leihverkehr

(1) Im Bestand der Stadtbücherei nicht vorhandene Medien 
können per Fernleihe im Rahmen der Leihverkehrs-
ordnung (LVO) bzw. im Rahmen der Vereinbarungen der 
am „Frankenfindus“ beteiligten Bibliotheken bestellt 
werden. Dabei entstehen zusätzliche Gebühren (siehe § 
12 Abs. 1). Voraussetzung für die Teilnahme an der Fern-
leihe ist ein gültiger Büchereiausweis.

§ 8
Leihfristüberschreitung

(1) Bei Überschreiten der Leihfrist entstehen für den/die Be-
nutzer*in Versäumnisgebühren (siehe § 12 Abs. 2), auch 
für die Zeit vor Erhalt der ersten Mahnung zur Rückgabe 
der Medien.

(2) Drei Wochen nach Überschreiten der Leihfrist mahnt die 
Stadtbücherei die Rückgabe per Brief oder per Mail ge-
bührenpflichtig an.

(3) Die Bücherei behält sich vor, innerhalb von vier Wochen 
nach der 2. Mahnung einen Boten gebührenpflichtig zur 
Abholung der überfälligen Medien zu entsenden.

(4) Vier Wochen nach Versand der 2. Mahnung gelten die 
Medien als verloren. Ab diesem Zeitpunkt fallen keine 
weiteren Versäumnisgebühren an. Die Kosten der Neu-
beschaffung der betreffenden Medien werden der/dem 
Benutzer*in in Rechnung gestellt, zusätzlich zu den 
bereits entstandenen Versäumnis- und Mahngebühren.

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Gebühren werden 
auch dann fällig, wenn aus technischen Gründen eine 
Abgabe am 24-Stunden-Terminal oder eine Verlängerung 
im Internet-Katalog nicht möglich war.

§ 9
Ausschluss von der Benutzung

(1) Personen, die gegen Bestimmungen dieser Benutzungs- 
und Gebührenordnung oder der Hausordnung verstoßen 
oder Anordnungen des Büchereipersonals missachten, 
können zeitweilig, bei wiederholten und schwer-
wiegenden Verstößen auch dauerhaft von der Benutzung 
der Stadtbücherei ausgeschlossen werden.

(2) Nutzer*innen, gegen die offene Forderungen der Stadt-
bücherei bestehen, können durch Sperren des Bücherei-
ausweises von der Medienausleihe ausgeschlossen 
werden. Die Ausweissperrung wird aufgehoben, sobald 
die offenen Forderungen beglichen werden.

§ 10
Haftung der Stadt Forchheim

(1) Die Stadt Forchheim haftet nur für Schäden, die auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten ihres 
Personals beruhen. Von dieser Haftungseinschränkung 
ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

(2) Die Stadt Forchheim haftet nicht für verlorengegangene, 
beschädigte oder gestohlene Gegenstände, welche 
die Nutzer*innen in die Räume der Stadtbücherei mit-
gebracht haben. Auch nicht für solche, die in die Schließ-
fächer eingesperrt wurden.

(3) Ferner haftet sie nicht für Schäden, die durch die Be-
nutzung der entliehenen Medien, der von der Stadt-
bücherei bereitgestellten Geräte mit Internetzugang 
oder des WLAN entstehen.

(4) Die Stadt Forchheim haftet nicht für Schäden, die auf einer 
Verletzung des Urheberrechts durch die Nutzer*innen 
beruhen. Ferner haftet sie nicht für Verpflichtungen, 
die Nutzer*innen mit Internetdienstleistern eingehen. 
Es sind ausschließlich die Nutzer*innen verantwortlich, 
welche die Urheberrechtsverletzungen begangen haben 
oder die Verpflichtungen eingegangen sind.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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§ 11
Gebühren für die Ausleihe

einschließlich Erstausgabe des Büchereiausweises
(1) Die Ausleihgebühr einschließlich Erstausgabe des 

Büchereiausweises beträgt für natürliche Personen:
Erwachsene 20,00 € jährlich

7,00 € vierteljährlich
Kinder und Jugendliche 0,00 €
Elterntarife:
Kategorie 1:
Familien/Lebensgemeinschaften mit 1 Erwachsenen
und mindestens einem minder-
jährigen Kind 17,00 € jährlich

Kategorie 2:
Familien/Lebensgemeinschaften mit 2 Erwachsenen
und mindestens einem minder-
jährigen Kind 34,00 € jährlich

Jede Person erhält ein eigenes Büchereikonto und einen 
eigenen Büchereiausweis.

(2) Die reduzierte Ausleihgebühr einschließlich
Erstausgabe des Büchereiausweises
beträgt� 13,00 € jährlich für
- volljährige Schüler*innen, Student*innen, Auszu-

bildende,
- Empfänger*innen von Berufsausbildungshilfe oder 

von Leistungen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz,

- Personen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), 
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) absolvieren,

- Personen, die auf Grund ihres ehrenamtlichen 
Engagements eine Ehrenamtskarte oder eine 
Jugendleitercard (Juleica) haben,

- Personen, die einen ForchheimPass besitzen und für
- Empfänger*innen von Sozial- oder Asylbewerber-

leistungen.
Bei Inanspruchnahme dieser vergünstigten Jahres-
gebühr sind die Voraussetzungen für die Ermäßigung 
schriftlich nachzuweisen.

(3) Die Ausleihgebühr einschließlich Erstausgabe des Bücherei-
ausweises ist für Einrichtungen, wie Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Leseförderungsprojekte kostenlos.

(4) Zur Berechnung des Gültigkeitszeitraums wird der Tag der 
Anmeldung bzw. Ausweiserneuerung zugrunde gelegt.

§ 12
Weitere Gebühren

(1) Gebühren für Vorbestellung, auswärtigen Leihverkehr 
und die Anfertigung von Kopien und Ausdrucken:
- Vorbestellgebühr 1,00 € pro Medium
- Auswärtiger Leihverkehr 3,00 € pro Medium
- Ausdrucke/Kopien je Seite siehe Aushang

(2) Gebühren für die Ausstellung eines Ersatzausweises, Ver-
säumnis- und Mahngebühren, Abholung von Medien:
- Ersatzausweis für verloren gegangenen

oder beschädigten Büchereiaus-
weis 5,00 €

- Versäumnisgebühr pro Medium
je Woche Überschreitung der 
Leihfrist 0,80 €

- Mahngebühr für die 1. und 2. 
Mahnung, jeweils 5,00 €

- Gebühr für die (versuchte) Abholung angemahnter
Medien durch Bedienstete der 
Stadt Forchheim 20,00 €

§ 13
Inkrafttreten

Diese Benutzungs- und Gebührenordnung tritt am 01.09.2025 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebühren-
ordnung für die Stadtbücherei Forchheim vom 01. Januar 
1994 i.d.F. vom 01. April 2020 außer Kraft.

Stadt Forchheim
Forchheim, 07.08.2025

gez.
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
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Zweifamilienhaus 
 in Hirschaid/Sassanfahrt zu verkaufen!

Top saniertes Haus auf 628 qm Grundstück, mit zwei 
vollständig renovierten Wohnungen und moderner 
Ausstattung auf 3 Ebenen.

Insgesamt 270 qm Wohnfläche - 9 Zimmer, 2 Bäder, 
2 Gäste-WC‘s, 2 Garagen, 2 Carports, teilweise 
unterkellert mit Sauna, Dachboden, Balkon +  
große Dachterrasse in der oberen Wohnung.

Perfekt um Arbeiten und Wohnen unter einem Dach 
zu vereinen oder auch ideal für Mehrgenerationen 
und Kapitalanleger.

Weitere Details zu diesem tollen Objekt finden Sie 
auf www.immobilien-reinhardt.de, Objektnummer 
1399 oder kontaktieren Sie direkt Herrn Daniel 
Alles unter 0175-7225836
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Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Suche für 1- Personenhaushalt in
Fo- Reuth eine zuverlässige Putz-
und Haushaltshilfe auf Minijobba-
sis. Baldmöglichst, 1x wöchentlich,
3 Stunden vormittags. Zuschriften
unter Chiffre 19398582 an den Ver-
lag.

Suche Garage oder überdachten
Stellplatz für meinen Privat-PKW
im Statdgebiet Forchheim, bevor-
zugt FO-Nordost/ -Nord. Tel.:
01523- 3902927

EFH mit Einliegerwohnung, 3
Garagen, 1 Freisitz mit Anbau/La-
gerräume in Hirschaid - OT zu ver-
kaufen. Ruhige Lage, 560.000 €,
von Privat Tel. 0171/7268472

Biete meine Hilfe für
Besorgungen u. Einkäufe im

Raum Forchheim an. Tel. 09242/

92357

3 Zimmer Wohnung zu vermieten,
80m², warm 1100 Euro, Raiffeisen-
straße 12 | 91301 Forchheim
017662535552

BRENNHOLZ zu verkaufen.

Ofenfertig incl. Lieferung. Tel.
0177/ 454 1358 ab 17:00 Uhr.

Kaufe alles vom 1. und 2.
Weltkrieg und Blechspielzeug. Tel.
0172/7622984

Suche Wald zu kaufen, ab 2.000

qm. Tel. 09191-67713

Brennholz zu  
verkaufen!

Luftgetrocknetes, gesiebtes und  
ofenfertiges Brennholz 

Hartholz pro Ster 110,00 EUR 
Weichholz pro Ster 75,00 EUR

Telefon 0 91 94 / 44 04

Gesucht! Eine Dame names Zita
in Forchheim gesucht. Wir hatten
berits mehrfach Kontakt über ein
soziales Medium gehabt. Leider
kann ich Dich/Sie nicht mehr errei-
chen. Bitte melde Dich wieder unter
der üblichen Kontaktmöglichkeit
oder unter pwalther@gmx.de.
Peter aus Thüringen (wanderbe-
geisteter Herr)

 

 

 
Ihr Ansprechpartner für Krankenpflege in Eggolsheim & Umgebung. 

Holen SIE sich Professionelle Unterstützung in allen Lebensbereichen. 
+ Grundpflege 

+ Behandlungspflege 

+ Verhinderungspflege 

+ Pflegeberatung 

+ Hauswirtschaftliche Leistungen 
 

Hauptstrasse 32      Öffnungszeiten 
91330 Eggolsheim      Mo – Do: 09:00 - 16:00Uhr 
E-Mail: info@gabis-krankenpflegeteam.de   Fr: 08:00 - 13:00 Uhr 
Webseite: https://gabis-krankenpflege.de/   Telefon: 09545-4643  
Instagram: gabiskrankenpflegeteam    Mobil: 0172-8154550   
 
 
 
 

Bestattungen G. Mang
Inh. Anthony Brunner e.K.

Erdbestattung
Seebestattung
Diamantbestattung
Friedwaldbestattung
Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Nationale u. Internationale Überführungen
Eigener Verabschiedungsraum
Eigene ParkplätzeEigene Parkplätze

Untere Kellerstraße 30   • 91301 Forchheim 
www.bestattungen-mang.de

Tel.: 0 91 91 - 1 44 44

91367 Weißenohe · Tel. 09192-992800 · www.ikratos.de

Wärmepumpe & Photovoltaik
� Meisterbetrieb seit 22 Jahren
� Über 12.000 schlüsselfertige Projekte
�  Persönliche Kundenbetreuung von A–Z

Sämtliche Garten-, Rasen-, Pflanz-,  
Pflaster-, Baumfäll- & Schneidearbeiten 

vom Fachmann
Telefon 0176-427 607 14
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Zustellergesuch für den 
Forchheimer Stadtanzeiger

• Forchheim Gebiet Süd (352 Exemplare)

Interessiert?
Sie sind 14-täglich am Mittwoch und/oder Donnerstag
und/oder Freitag für uns tätig.
Wir liefern die Zeitungen an Ihr Haus. Die Bezahlung
erfolgt monatlich. Der Zustellervertrag wird im Rahmen der
Minijobs geregelt.
Wir suchen Schülerinnen/Schüler, Rentnerinnen/Rentner
sowie Hausfrauen/Hausmänner.
Bewerbungen bitte
telefonisch unter: 09191/7232-40 oder -27
oder
per E-Mail: zusteller@wittich-forchheim.de
per WhatsApp: 0177 9159845
online unter: zusteller.wittich-forchheim.deReinigungskraft  (m/w/d)

für die Reinigung öffentl. WC-Anlagen in Forchheim gesucht.

Samstag und Sonntag  
von 12:00 Uhr - 13:00 Uhr und 19:00 Uhr - 21:30 Uhr 

Übertarifliche Bezahlung

Reinigungskraft (m/w/d) 
für die Schulreinigung ab 15:30 Uhr gesucht

Bitte melden Sie sich unter 0951 700849-0

Hausmeister/in (m/w/d) in Teilzeit gesucht
Die Evangelische Kirchengemeinde Forchheim – Christuskirche sucht  
zum 01. November 2025 einen zuverlässigen Hausmeister. 

Ihre Aufgaben:
• Kleinere Reparaturarbeiten und handwerkliche Tätigkeiten
•  Kleine Wartungen, Instandhaltung und Pflege der Gebäude und Außenanlagen 
• Mithilfe bei der Vorbereitung von Veranstaltungen 

Wir erwarten:
• Handwerkliche Grundkenntnisse und praktische Erfahrung
• Zuverlässigkeit und selbstständige Arbeitsweise

Wir bieten: 
•  Vergütung nach TV-L Entgeltgruppe 3 (oder ggf. höher je nach Qualifikation) 

(evtl. Minijob)
• 6 Wochenstunden in Teilzeit

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum  
12. Oktober 2025 an das Pfarramt Christuskirche, Paul-Keller-Str. 19,  
91301 Forchheim, (pfarramt.christuskirche.fo@elkb.de) 

Partyservice Bachmann sucht ab sofort: 
Reinigungsfee (m/w/d) auf Minijob-Basis. 

Arbeitszeit nach Vereinbarung. Bewerbung per E-Mail an  
info@partyservice-bachmann.de oder tel. unter 09133/7697956.

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Wentz & Team 
Heilpraktikerin & Osteopathin 

Terminvereinbarungen unter: 

09543 / 211 30 58 

www.osteopathiepraxis-hirschaid.de 
Praxisadresse: Pickelstraße 17, 96114 Hirschaid 

oder online: Wir sind  
gerne 

für Sie da! 

 
 Sparkasse

  Forchheim

Hornschuchallee 12
91301 Forchheim

Bestattungen Wagner GmbH

09191/3405750
24 Stunden erreichbar!
www.bestattungen-wagner.com

für Hausen, Forchheim
und Umgebung

Heroldsbacher Str. 40
91353 Hausen

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de
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Industriestraße 44 • 91083 Baiersdorf • Tel. 091 33 / 60 79 7-0 • www.herrmann-baiersdorf.de

Besuchen
Sie uns in

Baiersdorf
(Direkt an der A73)

JETZT NEUE
HAUSTÜRE KAUFEN
und gratis Pfl anzkübel dazu erhalten

(Wert: 450 €)

Renoviertes Büro in Forchheim  
inkl. Stellplätze, 4 Zimmer, 130 m²
Zusammenfassung

Immobilienart:  Büro/Praxisfläche
Nettomiete:  1.300 €
Heizkosten:  (Heizkosten in Nebenkosten enthalten)
Nebenkosten:  350 €
Kaution:  3 Kaltmieten
Fläche:  ca. 130,00 m²
Zimmer:  4
Bezug:  ab sofort oder nach Vereinbarung
Mieterprovision:  2,38 Kaltmieten

Mikrolage

 10  Fußminuten zum Bahnhof mit S-Bahnanbindung   
nach Erlangen und Nürnberg

 10 Min. zur Innenstadt oder zum Klinikum.

  Für die Mittagspause ist durch den nahe gelegenen  
Kellerwald Erholung in der Natur garantiert.

Martina Hübner Immobilienmarketing GmbH & Co KG • Marktplatz 11, 91301 Forchheim
Frau Martina Hübner,  Telefon: 09191 6219698 • Mobil: 0171/1807242 • E-Mail: info@immobilien-forchheim.com

Scanne den QR-Code für 
weitere Infos und Fotos 
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Ältestes Forchheimer
Bestattungsunternehmen
Pietät Forchheim Rösch GmbH
Forchheim, Krottental 10a, Telefon 0 91 91 / 23 36
Kirchehrenbach, Hauptstraße 1, Telefon 0 91 91 / 91 03

Trauer� oristik der besonderen Art im eigenen Haus.

Alle Bestattungsarten, Bestattungsvorsorge.
Tag und Nacht, Sonn- und Feiertage immer erreichbar.
Hausbesuche und Besorgung der Formalitäten kostenlos.
Trotz explodierender Kosten im Bestattungswesen behalten wir unsere derzeitigen Preise bei.

Shopping-Event
20. September 2025

Herzliche Einladung:

MÖBEL

Möbel Fischer GmbH
Rathgeberstraße 45
91074 Herzogenaurach
Tel. 09132 / 78 14 - 0

Filiale in Forchheim
An der Regnitzbrücke 5
Tel. 09191 / 73 86 - 3

Öffnungszeiten
Mo - Fr 10 - 19 Uhr
Sa 9:30 - 16 Uhr

www.moebel-fischer.com

Firmensitz

*Gilt auf den gesamten Einkauf in der Boutique. Pro Haushalt darf 1x am Glücksrad gedreht werden. Gilt nicht für 
Möbel-/Küchenkauf. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Glücksrad: Rabatt bis 100%*

Gratis: frisches Popcorn

Gratis: Sekt & Orangensaft

Für Kinder: Mal-/Bastelaktion

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  
Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159847

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst

Susanne Emmert-Deuerlein
Tel.: 09191 723263
Fax: 09191 723230

s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  

Wir sind für Sie da...

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenonline

Jetzt 

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Farbanzeigen

fallen auf!

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de
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KKEERRWWAA
aamm  

KKrrooppffeelldd  KKeelllleerr  iinn  
DDrroosseennddoorrff

((aann  aalllleenn  TTaaggeenn  ZZeellttbbeettrriieebb))

 DDOO  ((1111..0099..))

 FFRR  ((1122..0099..))

 SSAA  
((1133..0099..))

 SSOO  
((1144..0099..))

 MMOO  
((1155..0099..))

UUnnsseerr  PPrrooggrraammmm  ffüürr  SSiiee::

 AAbb  1177::0000  UUhhrr  SScchhllaacchhttsscchhüüsssseell

 AAbb  1177::0000  UUhhrr  MMaakkrreelleenn  &&  HHeerriinnggee  vvoomm  GGrriillll

 AAbb  1155::0000  UUhhrr  hhaauussggeemmaacchhttee  KKuucchheenn  &&  KKaaffffeeee
 AAbb  1177::0000  UUhhrr  HHAAXXNN`̀  &&  LLeebbeerrkkääss  aauuss  ddeemm  HHoollzzbbaacckkooffeenn

 FFüürr  SSttiimmmmuunngg  ssoorrggtt  CChhrriissttiiaann  HHeeiillmmaannnn  „„DDeerr  
AAkkkkoorrddeeoonniisstt  aauuss  NNeeuunnkkiirrcchheenn““

 AAbb  1111::3300  UUhhrr  MMiittttaaggssttiisscchh
 AAbb  1155::0000  UUhhrr  hhaauussggeemmaacchhttee  KKuucchheenn  &&  KKaaffffeeee
 AAbb  1177  UUhhrr  FFlleeiisscchhssppiieeßßee,,  SScchhnniittzzeell  uuvvmm..  
 EEss  ssppiieelltt  ddeerr  „„MMuussiikkvveerreeiinn  EEggggoollsshheeiimm““

 AAbb  1166::0000  UUhhrr  KKEERRWWAA--AAuusskkllaanngg  mmiitt  vveerrsscchhiieeddeenneenn  
KKöössttlliicchhkkeeiitteenn

 EEss  ssppiieelleenn  ddiiee  „„OORRIIGGIINNAALL  MMÜÜNNCCHHNNEERR  
HHOOFFBBRRÄÄUU  MMUUSSIIKKAANNTTEENN““

DDaass  KKrrooppffeelldd  KKeelllleerrTTEEAAMM  ffrreeuutt  ssiicchh  aauuff  SSiiee  

Gartenpflege & Gebäudeservice aus Forchheim
Wir bereiten Ihren Garten für den Herbst vor!  
Wir reinigen auch Ihren Wintergarten oder Carport. 
Alles rund um Haus & Garten aus einer Hand.

10% Neukundenrabatt
auf alle Leistungen!

Gartenpflege, Glasreinigungen, 
Außenreinigungen, Hausmeisterdienst
Hecken- & Sträucherschnitt, Unkraut jäten, 
Beete säubern, Unkrautvlies, Hackschnitzel

Terrasse-/Pflaster-/Fassade- und Dachziegelreinigung, inkl.  
hochwertiger Tiefenimprägnierung, Pflasterarbeiten u. v. m.

Ihr Dienstleister aus Ihrer Region

Besuchen Sie unsere Internetseite: www.gartenservice-forchheim.de
kontakt@gartenservice-forchheim.de · 09191 - 7319391

FIX- 
PREISE 
ohne An-, 
Abfahrts- 

kosten

Bestattungen
W.Opel GmbH

·   mit freundlicher und herzlicher Beratung 
zu allen Bestattungsarten

· Erledigung aller Formalitäten

· Bestattungsvorsorge

Ansprechpartnerin:  
Daniela Engel

Bei einem Trauerfall zu Hause, im Krankenhaus oder  
Pflegeheim sind wir für Sie da, um Ihnen zu helfen.

Telefon 09191 - 60 200
 St.-Martin-Straße 4 · 91301 Forchheim · www.opel-bestattungen.de

Wenn Broschüre,  
dann WITTICH!

Ab sofort profitieren Sie von unserem 
überarbeiteten Broschürenangebot 
mit noch mehr Auswahl, Qualität und 
deutlichen Preisvorteilen. 

Vergleichen Sie unser Angebot!

Jetzt konfigurieren  
und selbst überzeugen:

 Preise reduziert

 Umschlag im Offsetdruck  
 kostenlos mit Dispersionslack

 Nur 5 AT Produktionszeit,  
 Express nur 3-4 Tage

 Große Auswahl an Papieren  
 und Veredelungen

 Recyclingpapier und klima- 
 neutraler Druck möglich,  
 mineralölfreie Farben

 Zwischen 1 und 25.000 Stück 
 stückgenau bestellbar

schneller
größere Auswahl
deutlich günstiger

BROSCHÜREN

09191 72 32 88

info@lw-flyerdruck.de

Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim
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EGGOLSHEIM
Hartmannstraße 25

09545 4423723
www.bestattungen-schmuck.de

SSaannddrraa uunndd JJoohhaannnneess SScchhmmuucckk--MMaalliinnoowwsskkii
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PFLEGETEAM

Glückszeit – Ambulante Pflege ohne Zeitdruck
Der ambulante Pflegedienst Glückszeit ist Ihr Partner für Pflege und Betreuung in Forchheim, Altendorf, Buttenheim, 
Eggolsheim & Umland. Wir nehmen uns Zeit. Für Ihre Bedürfnisse, Ihre Fragen und Ihre Lebensgeschichte.

Unsere Leistungen auf einen Blick:
Pflege nach Zeitkonzept: günstig & entspannt
Fachkunde bei Demenz, Wundversorgung & Diabetes
Haushaltshilfe: Unterstützung beim Einkaufen, Putzen oder Wäsche
Kontinuität: feste Bezugspflegekraft
Information über alle Zuschüsse und Budgets der Krankenkassen
Kostenfreie Pflegegraderhöhung
Beratungsbesuche für die Weiterzahlung Ihres Pflegegeldes
Transparente Abrechnung: klar verständlich, da nur Zeit abgerechnet wird
Rezensionen unserer Pflegekunden zu lesen auf www.glueckszeit.de

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Jetzt anrufen 

und ein kostenlos
es 

Erstgespräch v
ereinbaren: 

09 51 / 96 43 04 69

5 €

Apothekenstraße 15 · 91301 Forchheim · Tel. 09191 - 7 33 56 16

www.hairdesign-forchheim.de

10 % Kennenlern-Rabatt für Neukunden 
In der Krise eine stabile Friese? Kein Problem! Wir bringen deinen Style 
wieder auf Kurs. Mit professionellen, kreativen Ideen sorgen wir dafür, 

dass deine Haar-Krise zur Chance wird. 
Komm vorbei und fühl dich großartig!

Einmalig einzulösen - 
nur auf Dienstleistung.✃

✃

TRÖDELMARKT
in Forchheim

Sonntag, 
21. September 2025 

von 8 bis 16 Uhr

Lidl Parkplatz
Bügstraße 80

Info: 01 75 - 2 46 81 69  
oder 01 75 - 2 08 07 62

www.troedelteam-graage.de
Job gesucht?
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MitWürdeauf die letzte Reise -
einebesondere Erinnerung.

Dabei unterstützen wir Sie
auf allen Friedhöfen.

Sandra und Johannes Schmuck-Malinowski
mit Team

EGGOLSHEIM
Hartmannstraße 25

09545 4423723
www.bestattungen-schmuck.de

Unser Medienpartner Mit freundlicher Unterstützung von

Die branchenüber-
greifende Messe für 
qualifizierte, motivierte, 
Arbeitssuchende, Wech-
selwillige und Querein-
steiger – vom Hilfsarbei-
ter bis zur Fach- und  
Führungskraft in Voll- 
und Teilzeit.

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Sa & So 10-18 Uhr

11.-12.10.2025
Bamberg

www.jobmesse-franken.de

Hotline: 
0951 / 180 70 500

Ein Projekt der
MTB Messeteam Bamberg GmbH

JETZT ALS AUSSTELLER BEWERBEN!

Jobmesse Franken

Polstermöbel- und Teppich-
REINIGUNG

Wir reinigen Polstermöbel und Teppichböden im Haus mit  
modernsten Maschinen, schnell, gründlich und preiswert!

- Keine Fahrtkosten -

91077 Neunkirchen am Brand
Tel. 09134 - 15 26

Uwe Nützel PUTZ
UND STUCK

91365 Weilersbach · Am Letten 2 · Tel. 09191/61555-82, -81

• Innen- und Außenputz
• Vollwärmeschutz
• Renovierungsarbeiten

info@malerei-werner.de        09191 / 6 98 47 22         

Malerarbeiten 
Tapezieren
Lackieren
Innen-/Außenputz
Wärmedämmung

• Beratung • Planung • Ausführung

R a u m a u s s t a t t u n g

Helldörfer
Meisterbetrieb

• Gardinen-Fachgeschäft
• Neubeziehen von Sesseln,
  Eckbänken und Stühlen
• Sonnenschutz-Anlagen

Hauptstraße 30 •  91320 Ebermannstadt

Tel. 09194 9449 • Fax 09194 795656

Rechtsanwältin
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt 

Telefon: 09191 / 97 94 824

Hornschuchallee 12      91301 Forchheim


